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Die folgende Regelungsübersicht fasst die für Pflege- und EGH-Einrichtungen geltenden 

Regelungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), der CoronaVO Krankenhäuser und Pfle-

geeinrichtungen (COV KH/P) und der „Corona-Hauptverordnung“ (CoronaVO) zusammen. 

Die einschlägigen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts – z.B. Prävention und Manage-

ment von COVID-19 in Alten- und Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit 

Beeinträchtigungen und Behinderungen – gelten ergänzend. 
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I. Stationäre Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf 

(„Pflegeheime“) 

 

I.1 BEWOHNERINNEN und BEWOHNER 

 

 Bewohnerinnen und Bewohner gelten nicht als Besucher und unterliegen mithin kei-

ner regelmäßigen Testpflicht nach § 28b Abs. 2 IfSG.  

 Nach § 28b Abs. 2 Satz 7 IfSG sind die Einrichtungen jedoch verpflichtet, ein einrich-

tungsspezifisches Testkonzept zu erstellen. Das Testkonzept soll ausweislich der Ge-

setzesbegründung „Beschäftigte, Besuchspersonen und gepflegte und betreute Per-

sonen umfassen und insbesondere die konkreten Vorgaben dieser Vorschrift zur 

Durchführung von Testungen bei Beschäftigten und Besuchspersonen aufgreifen, 

aber auch die fachlich angemessene Umsetzung weiterer Vorgaben aus der Corona-

Testverordnung (wie die Testung von pflegebedürftigen Personen) enthalten. In den 

Testkonzepten können insbesondere fachliche, personelle, strukturelle und organisa-

torische Rahmensetzungen und Verfahren zur Durchführung von Testungen festge-

legt werden.“ Die Testung asymptomatischer Bewohner im Rahmen des Testkon-

zepts erfolgt auf der Grundlage von § 4 Coronavirus-Testverordnung (TestV). 

 Besteht bei einer Person in der Einrichtung ein konkreter Infektionsverdacht z.B. auf-

grund typischer Symptomatik,  

o erfolgt die Testung der symptomatischen Person als ärztliche Diagnostik nach 

SGB V 

o können alle asymptomatische Bewohnerinnen und Bewohner losgelöst von den 

Regeltestungen nach § 4 TestV anlassbezogen aufgrund des Ausbruchs nach § 

3 TestV (reihen-)getestet werden. 

 

 

I.2  BESUCHER 

 

 BESUCHERZAHLBESCHRÄNKUNG 

 

 Die COV KH/P sieht keine allgemeine Besucherzahlbeschränkung (mehr) vor.  

 Individuelle Beschränkungen bei Besuchen können sich aus der CoronaVO („Haupt-

verordnung“) ergeben. Die CoronaVO unterscheidet vier Stufen1: 

 

                                            
1 Das Landesgesundheitsamt (LGA) macht den Eintritt der jeweiligen Stufe durch Veröffentlichung im Internet 
(www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-
covid-19) bekannt. Die in der Verordnung geregelten Maßnahmen der jeweiligen Stufe gelten ab dem Tag 
nach der Bekanntmachung. 

http://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19
http://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19
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Stufen 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz2 /  

Auslastung Intensivbetten3 

Basisstufe < 1,5 / 250 

Warnstufe 1,5 / 250 

Alarmstufe I 3 / 390 

Alarmstufe II 6 / 450 

 

Private Zusammenkünfte sind abgestuft nach den Stufen zulässig (§ 9 Abs. 1 CoronaVO): 

 

 in der Basisstufe ohne Beschränkung, 

 in der Warnstufe nur mit Angehörigen eines Haushalts und fünf weiteren (nicht im-

munisierten) Personen, 

 in der Alarmstufe I und II nur mit Angehörigen eines Haushalts und einer weiteren 

(nicht immunisierten) Person.  

 

Immunisierte (= genesene oder geimpfte) Personen sowie Personen, die noch nicht das 

18. Lebensjahr vollendet haben oder sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen 

können oder für die keine Impfempfehlung der ständigen Impfkommission besteht, bleiben 

bei der Ermittlung der Personenzahl und des Haushalts unberücksichtigt. 

 

Für Besuche in Pflegeheimen als private Zusammenkunft i.S.v. § 9 CoronaVO bedeutet 

dies, dass geimpfte oder genesene Besucherinnen und Besucher in keiner der drei Stufen 

Besuchsbeschränkungen unterliegen. Was unter Immunisierung und Genesung zu verste-

hen ist, regelt die COVID-19-Schutzmaßnahmenausnahmeverordnung.4 In der Warnstufe 

(präziser: ab dem Tag nach Bekanntgabe der Warnstufe) sind zeitgleiche Besuche bei Be-

wohnerinnen oder Bewohnern von höchstens fünf nicht immunisierten Personen zulässig. 

In der Alarmstufe I und II (präziser: ab dem Tag nach Bekanntgabe der Alarmstufe) sind 

Besuche nur durch eine nicht immunisierte Person zulässig.  

                                            
2 Stationäre Neuaufnahmen mit COVID-19-Patientinnen und -Patienten pro 100.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. 
3 Landesweite Auslastung der Intensivbetten (AIB) mit COVID-19-Patientinnen und -Patienten. 
4 Nach der SchAusnahmV ist eine geimpfte Person eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie 
ausgestellten Impfnachweises ist. Ein Impfnachweis ist ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer voll-
ständigen Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 (…), wenn die zugrundeliegende Schutzimp-
fung mit einem oder mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der Adresse www.pei.de/impf-
stoffe/covid-19 genannten Impfstoffen erfolgt ist, und 
a) entweder aus einer vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der Adresse www.pei.de/impfstoffe/covid-19 
veröffentlichten Anzahl von Impfstoffdosen, die für eine vollständige Schutzimpfung erforderlich ist, besteht 
und seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind oder 
b) bei einer genesenen Person aus einer verabreichten Impfstoffdosis besteht. 
Eine genesene Person eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Genesenen-
nachweises ist. Ein Genesenennachweis ist ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (…), wenn die zugrundeliegende Testung durch eine Labordiagnostik 
mittels Nukleinsäurenachweis (…) erfolgt ist und mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate zurück-
liegt. 
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Beispiele: 

 

 Das LGA hat die Warnstufe bekannt gegeben. A und B sind beide nicht geimpft und 

wollen ihre Mutter M im Pflegeheim besuchen.  

Dies ist zulässig. In der Warnstufe sind private Zusammenkünfte von einem Haushalt 

(M) und bis zu fünf weiteren (nicht-immunisierten) Personen zulässig.  

 

 Das LGA hat die Alarmstufe bekannt gegeben. A und B sind beide nicht geimpft und 

wollen gemeinsam ihre Mutter M im Pflegeheim besuchen.  

Der gemeinsame Besuch ist unzulässig. In der Alarmstufe sind nur private 

Zusammenkünfte von einem Haushalt (M) und einer weiteren Person zulässig. 

 

 Das LGA hat die Alarmstufe bekannt gegeben. T (nicht geimpft) möchte mit ihren Kin-

dern (15 und 17 Jahre – nicht geimpft) ihre Mutter M im Pflegeheim besuchen. 

Der gemeinsame Besuch ist zulässig. Zwar sind in der Alarmstufe nur private 

Zusammenkünfte von einem Haushalt (M) und einer weiteren Person zulässig. Perso-

nen, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, bleiben bei der Ermittlung 

der Personenzahl und des Haushalts aber unberücksichtigt. 

 

 Das LGA hat die Alarmstufe am 03.10. bekanntgegeben. Ebenfalls am 03.10. wollen 

A und B – beide nicht geimpft – ihre Mutter M im Pflegeheim besuchen. 

Dies ist zulässig, weil die in der CoronaVO geregelten Maßnahmen der jeweiligen 

Stufe erst ab dem Tag nach der Bekanntmachung der jeweiligen Stufe gelten. Die 

Beschränkung von privaten Zusammenkünften auf einen Haushalt und eine weitere 

Person in der Alarmstufe gilt mithin erst ab dem 04.10. 

 

 TESTUNG (§ 28b Abs. 2 Satz 1 Nummer 2 i.V.m. § 36 Abs. 1 Nummer 2 IfSG)  

 

 § 28b Abs. 2 IfSG geht als Bundesrecht nach dem Grundsatz „Bundesrecht bricht 

Landesrecht“ den Regelungen der COV KH/P vor. § 3 Abs. 2 COV KH/P ist für Besu-

che in Pflegeheimen nicht mehr anwendbar. 

 Zutritt zur Einrichtung nur mit vorherigem negativen Antigentest oder PCR-Test. Ein 

Antigen-Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein5; ein PCR-Test darf maximal 48 

Stunden alt sein6. 

 Asymptomatische Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr unterliegen nicht 

der Testpflicht; sie gelten als getestete Personen im Sinne der SchAusnahmV.7 

                                            
5 § 2 Nummer 7 SchAusnahmV. 
6 § 28b Abs. 2 Satz 3 i.V.m. Abs. 1 Satz 2 IfSG. 
7 § 2 Nummer 6 Buchstabe a SchAusnahmV. 
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 Die Einrichtungen haben die Testungen im Rahmen ihres Testkonzepts allen Besu-

cherinnen und Besuchern anzubieten.8 Die Tests werden von den Einrichtungen 

selbst beschafft und mit den Pflegekassen abgerechnet.9 

 Besucherinnen und Besucher sind verpflichtet, einen Testnachweis auf Verlangen 

vorzulegen.10 

 Anstelle einer Testung in der Einrichtung kann ein Testnachweis i.S.v. § 2 Nummer 7 

SchAusnahmV über eine außerhalb der Einrichtung vorgenommene Testung vorge-

legt werden; davon unberührt bleibt die Pflicht der Einrichtung, Besucherinnen und 

Besuchern die Testung anzubieten. Zu Testnachweisen i.S.v. § 2 Nummer 7 SchAus-

nahmV zählen Testnachweise über einen Test, der 

o im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch 

Personal, das die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung 

besitzt, erfolgt11,  

 

Bsp.:  Ein Arbeitnehmer wird im Rahmen einer betrieblichen Testung von 

seinem Arbeitgeber negativ getestet und erhält hierüber einen Test-

nachweis. Mit diesem Testnachweis kann er am gleichen Tag seine 

Mutter im Pflegeheim besuchen. 

 

oder 

o von einem Leistungserbringer nach § 6 Abs. 1 Coronavirus-Testverordnung 

(TestV) vorgenommen oder überwacht wurde. 

 

Bsp.:  Besucher B hat sich am Vormittag im örtlichen Testzentrum testen 

lassen. Mit dem negativen Testnachweis kann sie ihren Vater im Pfle-

geheim besuchen. 

 

 Testnachweise für Besucher: Nach Auffassung des Bundesministerium für Gesund-

heit (BMG) können die Einrichtungen Besucherinnen und Besuchern keine 3G-gülti-

gen Testnachweise ausstellen.12 Umgekehrt können Besucherinnen und Besuchern 

keinen Testnachweis i.S.d. SchAusnahmV verlangen. 

 

 

 

 

                                            
8 § 28b Abs. 2 Satz 8 IfSG. 
9 §§ 4 Abs. 1 Nummer 3, 6 Abs. 4, 7 Abs. 2 TestV. 
10 § 28b Abs. 3 Satz 2 IfSG. 
11 Zu den Anforderungen an Arbeitgebertests: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/re-
daktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/SM_Corona_Information_Tests_Nach-
weise_Arbeitsumfeld_Dienstleistungen_20211102.pdf  
12 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-covid-19-tests.html  

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/SM_Corona_Information_Tests_Nachweise_Arbeitsumfeld_Dienstleistungen_20211102.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/SM_Corona_Information_Tests_Nachweise_Arbeitsumfeld_Dienstleistungen_20211102.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/SM_Corona_Information_Tests_Nachweise_Arbeitsumfeld_Dienstleistungen_20211102.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-covid-19-tests.html
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 HÄNDEDESINFEKTION (§ 3 Abs. 3 COV KH/P) 

 

Besucherinnen und Besucher müssen vor oder beim Betreten der Einrichtung die 

Hände desinfizieren, § 3 Abs. 3 COV KH/P. 

 

  MASKENPFLICHT und MINDESTABSTAND (§ 3 Abs. 4 COV KH/P) 

 

 Besucherinnen und Besucher müssen zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewoh-

ner während des gesamten Aufenthalts einen Atemschutz tragen, welcher die Anfor-

derungen der Standards FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 oder eines vergleich-

baren Standards erfüllt; für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres ist eine 

medizinische Maske, die die Anforderungen der Norm DIN EN 14683:2019-10 oder 

eines vergleichbaren Standards erfüllt, ausreichend. 

 Für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr gilt keine Masken- bzw. Atem-

schutzpflicht. 

 Besucherinnen und Besucher müssen einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu an-

deren Personen einhalten. Dies gilt nicht für  

o Ehegatten, Lebenspartner oder Partner, 

o Personen, die in gerader Linie verwandt sind, oder 

o Geschwister und deren Nachkommen  

einschließlich deren Ehegatten, Lebenspartnern oder Partnern in Bezug auf die be-

suchte Person.  

 Im Bewohnerzimmer von geimpften oder genesenen Bewohnerinnen und Bewohnern 

kann auf die Einhaltung des Mindestabstands (nicht auf das Tragen eines Atemschut-

zes / einer medizinischen Maske) verzichtet werden. 

 

 BESUCH VON INFIZIERTEN BEWOHNERINNEN UND BEWOHNERN  

(§ 3 Abs. 5 COV KH/P) 

 

Der Besuch infizierter oder krankheitsverdächtiger Bewohnerinnen und Bewohnern ist 

grds. nicht zulässig. In begründeten Einzelfällen wie z.B. der Sterbebegleitung kön-

nen aber mit Zustimmung der IfSG-Behörden Ausnahmen zugelassen werden.  

 

 BESUCHSVERBOTE (§ 3 Abs. 6 COV KH/P) 

 

Der Besuch durch Personen, 

 die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterlie-

gen oder  

 die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot, 

neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, aufweisen,  
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ist nicht gestattet. 

 

 BESUCHE IN GEMEINSCHAFTSBEREICHEN (§ 3 Abs. 7 COV KH/P) 

 

 In den Gemeinschaftsbereichen der Einrichtungen sind Besuche zulässig. 

 Es ist dabei darauf zu achten, dass der Mindestabstand zwischen Besuchergruppen 

eingehalten wird. 

 

 DATENERFASSUNG (§ 28b Abs. 3 IfSG, § 3 Abs. 8 COV KH/P) 

 

 Die Einrichtungen sind verpflichtet, die Einhaltung der Testvorgabe durch Nachweis-

kontrollen täglich zu überwachen und regelmäßig zu dokumentieren.13 Hierzu darf die 

Einrichtung die personenbezogenen Daten der Besucherinnen und Besucher ein-

schließlich Daten zum Teststatus verarbeiten. 

 Für ggf. notwendige Kontaktnachverfolgungen sieht § 3 Abs. 8 COV KH/P i.V.m. § 8 

CoronaVO vor, dass die Einrichtungen Vor- und Nachname der Besucherinnen und 

Besucher, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und, soweit vorhanden, 

die Telefonnummer ausschließlich zum Zwecke der Auskunftserteilung gegenüber 

dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach16, 25 IfSG erheben und 

speichern. 

 Die Datenerfassung kann über web-basierte Anwendungen erfolgen. Erfolgt die Be-

sucherregistrierung in Papierform z.B. auf einem von der Einrichtung gestellten Vor-

druck, sollte weiterhin die Angabe der besuchten Personen erfolgen. Dies erleichtert 

die ggf. notwendige Kontaktpersonennachverfolgung. 

 

 ZEITFENSTER FÜR BESUCHE 

 

Das Recht der Bewohnerinnen und Bewohner, im Rahmen der Selbstbestimmung 

über ihre sozialen Kontakte täglich Besuch zu empfangen, gehört zu den verfas-

sungsrechtlich geschützten Rechten. Einschränkungen dieses Rechts sind nur in en-

gen Grenzen unter strenger Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes mög-

lich. Unzulässig ist es, Besuche an einzelnen Tagen auszuschließen oder Besucher-

zahlbeschränkungen aufrechtzuerhalten. 

 

Grundsätzlich zulässig ist es insbesondere mit Blick auf den mit der Zugangskontrolle 

verbundenen personellen Aufwand, Besuchszeitfenster einzurichten. Nach § 28b 

Abs. 3 Satz 1 IfSG sind die Einrichtungen verpflichtet, die Einhaltung der Testvorgabe 

                                            
13 § 28b Abs. 3 Satz 1 IfSG. 



 

8 

nach § 28b Abs. 2 Satz 1 IfSG täglich zu überwachen und regelmäßig zu dokumen-

tieren. Dies setzt eine aktive Zugangskontrolle voraus; eine passive Kontrolle (Hin-

weis auf Testpflicht und Meldung bei Einrichtung) ist nicht (mehr) zulässig. Besuchs-

zeitfenster müssen mit Blick auf die Grundrechte der Bewohnerinnen und Bewohner 

aber so bemessen sein, dass die soziale Teilhabe der Bewohnerinnen und Bewohner 

effektiv ermöglicht wird.  

 

 

I.3  BESCHÄFTIGTE 

 

 MASKENPFLICHT (§ 3 Abs. 13 COV KH/P) 

 

 Beschäftigte müssen während des Dienstes im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen 

Bestimmungen einen Atemschutz tragen, welcher die Anforderungen der Standards 

FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 oder eines vergleichbaren Standards erfüllt, so-

weit Kontakt zu Bewohnern besteht. Soweit kein Kontakt zu Bewohnerinnen und Be-

wohnern besteht – z.B. bei Tätigkeiten in der Zentralküche – ist eine medizinische 

Maske ausreichend. 

 Sofern der Arbeitsschutz weitergehende Vorgaben macht oder z.B. Tragepausen bei 

der Verwendung von Atemschutz vorsieht, sind diese Vorgaben verbindlich. Das 

Land Baden-Württemberg hat keine Regelungskompetenz für den Arbeitsschutz und 

kann arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen nicht im Wege der COV KH/P aushe-

beln. 

 

 TESTUNG (§ 28b Abs. 2 IfSG) 

 

 Nicht immunisierte Beschäftigte dürfen die Einrichtung nur mit vorherigem negativen 

Antigentest oder PCR-Test betreten. Ein Antigen-Schnelltest darf maximal 24 Stun-

den alt sein; ein PCR-Test darf maximal 48 Stunden alt sein. Die Testung hat in der 

Einrichtung als PoC-Antigentest oder als Eigentest mit Überwachung stattzufinden. 

Ein Eigentest in der eigenen Häuslichkeit ist bei nicht immunisierten Beschäftigten 

nicht zulässig. 

 Für geimpfte/genesene Beschäftigte gelten abweichend von § 28b Abs. 2 IfSG die 

Vorgaben der COV KH/P. Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) hat mit Be-

schluss vom 25.11.2021 beschlossen, § 28b Abs. 2 Satz 1 IfSG für immunisierte Be-

schäftigte (vorerst) auszusetzen und gleichzeitig den Bundesgesetzgeber aufgefor-

dert, die Vorgaben des § 28b Abs. 2 IfSG zu überarbeiten. Nach Auffassung der GMK 

ist eine zweimalige Testung pro Woche bei immunisierten Beschäftigten ausreichend. 

 Nach § 3 Abs. 14 COV KH/P gilt: 

o immunisierte Beschäftigte müssen sich einmal pro Woche testen (lassen). 
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o Im Vorgriff auf die von der GMK geforderte zweimalige Testung pro Woche, die 

voraussichtlich alsbald in § 28b IfSG geregelt werden wird, wird bereits ab sofort 

eine zweimalige Testung pro Woche empfohlen. 

 

 BETRETUNGSVERBOTE (§ 5 COV KH/P) 

 

Beschäftigte, 

 die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterlie-

gen, 

 die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot, 

neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, aufweisen, 

oder 

 deren Absonderungspflicht nach § 4 Corona-Verordnung Absonderung innerhalb 

der letzten zehn Tage begann und die der Leitung der Einrichtungen keinen ne-

gativen PCR-Test auf das Coronavirus vorlegen können, 

dürfen die Pflegeeinrichtungen nicht betreten. 

 

Beschäftigte, die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen, 

sollten umgehend Kontakt zu niedergelassenen Ärzten, Betriebsarzt oder dem Ge-

sundheitsamt aufnehmen, die über die Durchführung eines PCR-Tests entscheiden.14 

Hat das Gesundheitsamt einen PCR-Test angeordnet oder die/der Beschäftigte sich 

aufgrund der typischen Symptome einem PCR-Test unterzogen, gilt die/der Beschäf-

tigte als krankheitsverdächtige Person und muss sich unverzüglich in Absonderung 

begeben.15 Das Gesundheitsamt kann Ausnahmen von den Vorgaben der CoronaVO 

Absonderung erteilen.16 

 

Im Einzelfall können Beschäftigte bei Vorliegen typischer Symptome nach sorgfältiger 

Abwägung durch die Einrichtungsleitung bis zur endgültigen Symptomabklärung in 

der Einrichtung nach vorherigem negativen Antigen-Schnelltest tätig werden, wenn 

andernfalls die Versorgung nicht aufrechterhalten werden kann.  

 

 

 

 

 

 

                                            
14 Siehe hierzu das Flussschema des RKI „Maßnahmen und Testkriterien bei COVID-19-Verdacht 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Massnahmen_Verdachtsfall_Infogra-
fik_DINA3.pdf?__blob=publicationFile  
15 §§ 1 Nummer 5, 3 Abs. 1 CoronaVO Absonderung. 
16 § 2 Abs. 3 CoronaVO Absonderung. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Massnahmen_Verdachtsfall_Infografik_DINA3.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Massnahmen_Verdachtsfall_Infografik_DINA3.pdf?__blob=publicationFile


 

10 

I.4 EXTERNE (§ 28b Abs. 2 IfSG, § 3 Abs. 9 COV KH/P) 

 

 Der Zutritt von externen Personen – hierzu zählen z.B. Ärztinnen, Physiotherapeutin-

nen, Seelsorger und Handwerker17 – ist mit Zustimmung der Leitung der Einrichtung 

gestattet. Hierbei ist selbstverständlich darauf zu achten, dass die Zustimmung nicht 

willkürlich verweigert werden kann, sondern den (Grund-)Rechten der Bewohnerin-

nen und Bewohner (u.a. Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen, Religi-

onsausübung) Rechnung getragen wird. 

 Im Falle der Gewährung des Zutritts sind geeignete Vorkehrungen zum Infektions-

schutz zu treffen. 

 Zutritt zur Einrichtung nach § 28b Abs. 2 Satz 1 IfSG nur mit vorherigem negativen 

Antigentest oder PCR-Test. Ein Antigen-Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt 

sein18; ein PCR-Test darf maximal 48 Stunden alt sein19. 

 Die Einrichtungen haben die Testungen im Rahmen ihres Testkonzepts allen exter-

nen Personen anzubieten. 

 Anstelle einer Testung in der Einrichtung kann ein Testnachweis i.S.v. § 2 Nummer 7 

SchAusnahmV über eine außerhalb der Einrichtung vorgenommene Testung vorge-

legt werden; davon unberührt bleibt die Pflicht der Einrichtung, Besucherinnen und 

Besuchern die Testung anzubieten. Zu Testnachweisen i.S.v. § 2 Nummer 7 SchAus-

nahmV zählen Testnachweise über einen Test, der 

o im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch 

Personal, das die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung 

besitzt, erfolgt,  

 

Bsp.:  Physiotherapeut P wird im Rahmen einer betrieblichen Testung von 

seinem Arbeitgeber negativ getestet und erhält hierüber einen Test-

nachweis. Mit diesem Testnachweis kann er am gleichen Tag eine 

Klientin im Pflegeheim aufsuchen. 

 

oder 

o von einem Leistungserbringer nach § 6 Abs. 1 Coronavirus-Testverordnung 

(TestV) vorgenommen oder überwacht wurde. 

 

Bsp.:  Physiotherapeutin P hat sich am Vormittag im örtlichen Testzentrum 

testen lassen. Mit dem negativen Testnachweis kann sie ihre Klienten 

in Pflegeheimen aufsuchen. 

 

                                            
17 Externe Personen i.S.d. COV KH/P sind zugleich Besucher i.S.v. § 28b Abs. 2 IfSG. 
18 § 2 Nummer 7 SchAusnahmV. 
19 § 28b Abs. 2 Satz 3 i.V.m. Abs. 1 Satz 2 IfSG. 
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 Testnachweise für externe Personen: Nach Auffassung des Bundesministerium für 

Gesundheit (BMG) können die Einrichtungen Besucherinnen und Besuchern keine 

3G-gültigen Testnachweise ausstellen.20 Umgekehrt können Besucherinnen und Be-

suchern keinen Testnachweis i.S.d. SchAusnahmV verlangen. Aus Sicht des Sozial-

ministeriums ist es aber weiterhin vertretbar, wenn ein Pflegeheim bspw. einem Phy-

siotherapeut einen (informellen) Testnachweis für weitere Besuche in Pflegeheimen 

ausstellt, um Mehrfachtestungen am Tag zu vermeiden. Es liegt im Ermessen der 

Einrichtungen, ob sie solche Testnachweise akzeptieren. 

 Externe Personen sind verpflichtet, einen Testnachweis auf Verlangen vorzulegen.21 

 Externe Personen müssen vor oder beim Betreten der Einrichtung die Hände desinfi-

zieren. 

 Externe Personen müssen zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner während 

des gesamten Aufenthalts während des gesamten Aufenthalts einen Atemschutz tra-

gen, welcher die Anforderungen der Standards FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 

oder eines vergleichbaren Standards erfüllt. 

 Für das Aufsuchen von Bewohnerinnen und Bewohnern, die mit dem Coronavirus in-

fiziert sind oder bei denen ein begründeter Infektionsverdacht besteht, gilt das vorhe-

rige Zustimmungserfordernis durch die nach dem Infektionsschutzgesetz zuständigen 

Behörden nicht. Selbstredend sind infizierte oder krankheitsverdächtige Bewohnerin-

nen und Bewohner nur in unabweisbaren Fällen aufzusuchen (z.B. ärztliche Versor-

gung, Seelsorge). 

 Externen Personen, die  

o einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegen 

oder 

o typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot, 

neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, aufweisen,  

ist der Zutritt nicht gestattet. 

 Für die Datenerhebung gelten die gleichen Bestimmungen wie für die Datenerhebung 

von Besucherinnen und Besuchern. 

 

 

I.5  VERANSTALTUNGEN und SOZIALE KONTAKTE INNERHALB DER EINRICH-

TUNGEN 

 

Für Veranstaltungen unter Beteiligung externer Gäste (z.B. Konzerte, Theateraufführun-

gen) gelten vorrangig die Bestimmungen des § 28b Abs. 2 IfSG und ergänzend die (Min-

dest-)Vorgaben aus § 3 und § 10 CoronaVO wie bspw. 2Gplus in der Alarmstufe II.  

 

                                            
20 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-covid-19-tests.html  
21 § 28b Abs. 3 Satz 2 IfSG. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-covid-19-tests.html
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Wer eine Veranstaltung abhält, hat ein Hygienekonzept zu erstellen und eine Datenverar-

beitung durchzuführen. 

 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmern dürfen in der Basis- und Warnstufe nur nach vorhe-

rigem negativen Antigentest oder PCR-Test die Einrichtung betreten.22 Ein Antigen-

Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein; ein PCR-Test darf maximal 48 Stunden alt 

sein. In der Alarmstufe gilt 2G, in der Alarmstufe II 2Gplus. Anstelle von medizinischen 

Masken sollte ein Atemschutz mit FFP2-Standard oder vergleichbarem Standard getragen 

werden. 

 

Für soziale Kontakte innerhalb der Einrichtungen bleiben die Empfehlungen des Ro-

bert-Koch-Instituts23 maßgeblich: 

 

Grundsätzlich sollte bei Kontakten der Bewohnerinnen und Bewohner untereinander bzw. 

bei gemeinschaftlichen Aktivitäten die Basismaßnahmen (AHA+L) beachtet werden. An-

passungen können erfolgen in Abhängigkeit vom individuellen Impfstatus der Bewohnerin-

nen und Bewohner, der Impfquote in der Einrichtung und vor dem Hintergrund, dass regel-

mäßige Reihentestungen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern durchgeführt werden.  

 Bei Kontakten von Bewohnerinnen und Bewohnern mit vollständigem Impfschutz 

bzw. gültigem Genesenenstatus untereinander (ohne Anwesenheit ungeimpfter Per-

sonen einschließlich ungeimpfter Mitarbeiter) kann auf das Einhalten des Mindest-

abstandes und auf das Tragen eines Mundschutzes verzichtet werden. Bitte beach-

ten, dass zur Aufrechterhaltung des Impfschutzes bei mehr als 6 Monate zurücklie-

gender Impfung eine Auffrischimpfung erforderlich ist. 

 Bei hoher Impfquote* (einschließlich Auffrischimpfung) unter den Bewohnerinnen 

und Bewohnern können wohnbereichsübergreifende Gemeinschaftsaktivitäten auch 

ohne Einhaltung des Mindestabstandes ermöglicht werden. Idealerweise sollte je-

doch ein MNS getragen werden. Nichtgeimpfte sollten den Mindestabstand einhal-

ten und einen MNS tragen, da bei Teilnahme ein erhöhtes Infektionsrisiko für sich 

selbst als auch für die anderen Bewohner besteht. 

 In Ausbruchssituationen können jedoch unabhängig vom Impf- und Genesenensta-

tus weitreichende Beschränkungen von Gemeinschaftsaktivitäten erforderlich wer-

den. 

 

*  Die Impfquote unter Bewohnerinnen und Bewohnern sollte möglichst bei >=90% 

liegen. Die Impfquote stellt jedoch keinen harten Cut-off dar, sondern sollte unter 

                                            
22 § 28b Abs. 2 Satz 1 IfSG. 
23 Robert Koch-Institut: Prävention und Management von COVID-19 in Alten- und Pflegeeinrichtungen und 
Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen, S. 39: https://www.rki.de/DE/Con-
tent/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.pdf?__blob=publicationFile  
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.pdf?__blob=publicationFile
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Berücksichtigung der lokalen Umstände z.B. hinsichtlich des Genesenenanteils, 

der räumlichen Gegebenheiten und der epidemiologischen Lage gehandhabt 

werden. Im Hinblick auf den im Zeitverlauf abnehmenden Impfschutz wird bei 

Personen mit länger als 6 Monate zurückliegender Grundimmunisierung zur Auf-

rechterhaltung eines hohen Immunschutzes eine Auffrischimpfung empfohlen. 

 

 

I.6 GASTRONOMISCHE ANGEBOTE 

 

Für gastronomische Angebote (z.B. Mittagstische oder Tagescafés) gelten die Vorgaben 

aus § 16 CoronaVO. Sofern gastronomische Angebote in der Einrichtung selbst angeboten 

werden – d.h. zur Inanspruchnahme des Angebots die Einrichtung betreten werden muss – 

gilt vorrangig § 28b Abs. 2 IfSG: danach darf die Einrichtung unabhängig von Impf- oder 

Genesenenstatus nur nach vorherigem negativen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test be-

treten werden.  

 

 

I.7 TEILNAHME VON BEWOHNERINNEN UND BEWOHNERN DES BETREUTEN 

WOHNENS AN AKTIVITÄTEN IM PFLEGEHEIM 

 

Die Teilnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern des betreuten Wohnens an Aktivitäten 

in stationären Pflegeheimen ist nach den folgenden Maßgaben möglich: 

 

 Für immunisierte Bewohnerinnen und Bewohner des betreuten Wohnens ist eine Teil-

nahme an Aktivitäten im Pflegeheim nur nach vorherigem negativen Antigen-Schnell-

test oder PCR-Test zulässig. Ein Antigen-Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt 

sein; ein PCR-Test darf maximal 48 Stunden alt sein.24 Bewohnerinnen und Bewoh-

ner des betreuten Wohnens gelten insoweit als Besucher i.S.v. § 28b Abs. 2 Satz 1 

IfSG. 

 Für nicht immunisierte Bewohnerinnen und Bewohner gelten folgende Maßgaben: 

o Basisstufe: Teilnahme nur mit Antigen-Testnachweis 

o Warnstufe: Teilnahme nur mit PCR-Testnachweis 

o Alarmstufen: keine Teilnahme  

 Die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts25 gelten entsprechend: 

o Vollständig geimpfte oder genesene Bewohnerinnen und Bewohner untereinan-

der: kein Mindestabstand / kein MNS erforderlich 

o „Gemischte Veranstaltung“ (geimpfte und nicht geimpfte Bewohnerinnen und 

Bewohner und Impf- bzw. Genesenenquote =>90: kein Abstandsgebot, aber 

                                            
24 § 28b Abs. 2 Satz 1 IfSG. 
25 Siehe Fn. 3. 
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idealerweise MNS / Aufklärung nicht geimpfter über erhöhtes Risiko bei Teil-

nahme 

 

Für gemeinsame Aktivitäten von Bewohnerinnen und Bewohnern des betreuten Wohnens 

und der stationären Pflegeeinrichtungen nach den o.g. Maßgaben bedarf es keiner Geneh-

migung / Ausnahmegenehmigung der zuständigen Behörden. 

 

 

I.8  MELDEPFLICHTEN 

 

Nach § 28b Abs. 3 Satz 6 IfSG sind die Einrichtungen verpflichtet, der zuständigen Be-

hörde zweiwöchentlich folgende Angaben in anonymisierter Form zu übermitteln: 

1. Angaben zu den durchgeführten Testungen, jeweils bezogen auf Beschäftigte, Be-

wohnerinnen und Bewohner sowie Besuchspersonen und 

2. Angaben zum Anteil der Beschäftigten sowie Bewohnerinnen und Bewohner, die 

gegen das Coronavirus geimpft sind. 

 

Derzeit sind die Meldungen nach § 28b Abs. 3 IfSG aufgrund Beschlusses der GMK 

vom 25.11.2021 ausgesetzt. Zu den Meldepflichten folgen weitere Informationen, so-

bald alle Verfahrensfragen geklärt sind. 
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II. Teilstationäre Angebote: Tages- und Nachtpflege 

 

Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege führen ihren Betrieb nach § 4 COV KH/P im 

sog. geschützten Regelbetrieb.  

 

 TESTKONZEPT / BETRIEBSKONZEPT u.a. 

 

 Nach § 28b Abs. 2 Satz 7 IfSG (i.V.m. § 36 Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 IfSG) sind die 

Einrichtungen verpflichtet, ein einrichtungsspezifisches Testkonzept zu erstellen. Das 

Testkonzept soll ausweislich der Gesetzesbegründung „Beschäftigte, Besuchsperso-

nen und gepflegte und betreute Personen umfassen und insbesondere die konkreten 

Vorgaben dieser Vorschrift zur Durchführung von Testungen bei Beschäftigten und 

Besuchspersonen aufgreifen, aber auch die fachlich angemessene Umsetzung weite-

rer Vorgaben aus der Corona-Testverordnung (wie die Testung von pflegebedürftigen 

Personen) enthalten. In den Testkonzepten können insbesondere fachliche, perso-

nelle, strukturelle und organisatorische Rahmensetzungen und Verfahren zur Durch-

führung von Testungen festgelegt werden.“ 

 Voraussetzung für den geschützten Regelbetrieb ist nach § 4 Abs. 2 COV KH/P fer-

ner die Einhaltung eines einrichtungsspezifischen Betriebs-, Raum- und Nutzungs-

konzepts. Vorzuhalten sind darüber hinaus ein Gesundheitskonzept mit Hygiene-, 

Schutz- und Abstandsmaßnahmen, ein angepasstes Personaleinsatzkonzept und ein 

Aufklärungskonzept. Die Konzepte sind unter Berücksichtigung der lokalen Umstände 

z.B. hinsichtlich des Geimpften- und Genesenenanteils, der räumlichen Gegebenhei-

ten und der epidemiologischen Lage zu erstellen. Dementsprechend können Tages-

pflegen voll belegt werden, wenn dies unter Berücksichtigung der vorgenannten Um-

stände vertretbar ist. Die COV KH/P sieht keine Beschränkung der Gästezahl vor. 

 Die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts26 können als Orientierung herangezo-

gen werden: 

o Bei Kontakten vollständig geimpfter oder genesener Gäste untereinander (ohne 

Anwesenheit ungeimpfter Personen) kann auf das Einhalten des Mindestabstan-

des und das Tragen eines Mundschutzes verzichtet werden. 

o Bei einer hohen Impfquote unter den Gästen können Gruppen- und Gemein-

schaftsaktivitäten auch ohne Einhaltung des Abstandsgebots ermöglicht wer-

den. Idealerweise sollte jedoch ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) getragen wer-

den. Nichtgeimpfte sollten darüber aufgeklärt werden, dass bei Teilnahme ein 

erhöhtes Infektionsrisiko besteht. 

 

 

                                            
26 Siehe Fn. 3. 
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 TESTPFLICHT 

 

 Gäste unterliegen weder nach § 28b Abs. 2 IfSG noch nach der COV KH/P einer 

Testpflicht. Testungen können jedoch auf der Grundlage der TestV nach einem ein-

richtungsspezifischen Testkonzept durchgeführt und abgerechnet werden. 

 Nicht immunisierte Beschäftigte dürfen die Einrichtung nur mit vorherigem negativen 

Antigentest oder PCR-Test betreten. Ein Antigen-Schnelltest darf maximal 24 Stun-

den alt sein; ein PCR-Test darf maximal 48 Stunden alt sein. Die Testung hat in der 

Einrichtung als PoC-Antigentest oder als Eigentest mit Überwachung stattzufinden. 

Ein Eigentest in der eigenen Häuslichkeit ist bei nicht immunisierten Beschäftigten 

nicht zulässig. 

 Für geimpfte/genesene Beschäftigte gelten abweichend von § 28b Abs. 2 IfSG die 

Vorgaben der COV KH/P. Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) hat mit Be-

schluss vom 25.11.2021 beschlossen, § 28b Abs. 2 Satz 1 IfSG für immunisierte Be-

schäftigte (vorerst) auszusetzen und gleichzeitig den Bundesgesetzgeber aufgefor-

dert, die Vorgaben des § 28b Abs. 2 IfSG zu überarbeiten. Nach Auffassung der GMK 

ist eine zweimalige Testung pro Woche bei immunisierten Beschäftigten ausreichend. 

 Nach § 4Abs. 6 COV KH/P gilt: 

o immunisierte Beschäftigte müssen sich einmal pro Woche testen (lassen). 

o Im Vorgriff auf die von der GMK geforderte zweimalige Testung pro Woche, die 

voraussichtlich alsbald in § 28b IfSG geregelt werden wird, wird bereits ab sofort 

eine zweimalige Testung pro Woche empfohlen. 

 

 SCHUTZMASKEN 

 

 Es gilt keine Maskenpflicht nach der COV KH/P für Beschäftigte oder Gäste. Das Ro-

bert Koch-Institut empfiehlt das generelle Tragen von Mund-Nasen-Schutz (MNS) aus 

Gründen des Risikopersonenschutzes während der Pandemie.27 Soweit arbeits-

schutzrechtliche Bestimmungen für Beschäftigte weitergehende Vorgaben machen 

(z.B. FFP2-Maske), gelten diese Bestimmungen. Das Land Baden-Württemberg hat 

keine Regelungskompetenz für den Arbeitsschutz und kann arbeitsschutzrechtliche 

Bestimmungen nicht im Wege der COV KH/P aushebeln. Für Gäste gelten ebenfalls 

die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts.28 

 

 

 

 

 

                                            
27 Robert Koch-Institut, aao., S. 6. 
28 Siehe Fn. 3. 
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 BETRETUNGSVERBOTE 

 

 Beschäftigte, 

o die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterlie-

gen, 

o die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atem-

not, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, auf-

weisen, oder 

o deren Absonderungspflicht nach § 4 Corona-Verordnung Absonderung inner-

halb der letzten zehn Tage begann und die der Leitung der Einrichtungen keinen 

negativen PCR-Test auf das Coronavirus vorlegen können, 

dürfen die Pflegeeinrichtungen nicht betreten.  

 

Beschäftigte, die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen, 

sollten umgehend Kontakt zu niedergelassenen Ärzten, Betriebsarzt oder dem Ge-

sundheitsamt aufnehmen, die über die Durchführung eines PCR-Tests entscheiden. 

Hat das Gesundheitsamt einen PCR-Test angeordnet oder die/der Beschäftigte sich 

aufgrund der typischen Symptome einem PCR-Test unterzogen, gilt die/der Beschäf-

tigte als krankheitsverdächtige Person und muss sich unverzüglich in Absonderung 

begeben.29 Das Gesundheitsamt kann nach § 2 Abs. 3 CoronaVO Absonderung Aus-

nahmen von den Vorgaben der CoronaVO Absonderung erteilen. 

Im Einzelfall können Beschäftigte bei Vorliegen typischer Symptome nach sorgfältiger 

Abwägung durch die Einrichtungsleitung bis zur endgültigen Symptomabklärung in 

der Einrichtung nach vorherigem negativen Antigen-Schnelltest tätig werden, wenn 

andernfalls die Versorgung nicht aufrechterhalten werden kann. 

 

 MELDEPFLICHTEN 

 

 Nach § 28b Abs. 3 Satz 6 IfSG sind die Einrichtungen verpflichtet, der zuständigen 

Behörde zweiwöchentlich folgende Angaben in anonymisierter Form zu übermitteln: 

1. Angaben zu den durchgeführten Testungen, jeweils bezogen auf Beschäftigte, 

Bewohnerinnen und Bewohner sowie Besuchspersonen und 

2. Angaben zum Anteil der Beschäftigten sowie Bewohnerinnen und Bewohner, 

die gegen das Coronavirus geimpft sind. 

 

Derzeit sind die Meldungen nach § 28b Abs. 3 IfSG aufgrund Beschlusses der GMK 

vom 25.11.2021 ausgesetzt. Zu den Meldepflichten folgen weitere Informationen, so-

bald alle Verfahrensfragen geklärt sind. 

                                            
29 §§ 1 Nummer 5, 3 Abs. 1 CoronaVO Absonderung. 
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 FAHRDIENST 

 

 Für den Fahrdienst/gemeinsame Fahrten zur Tages- und Nachtpflege können sich 

die Einrichtungen an den Vorgaben der CoronaVO über private Zusammenkünfte (§ 9 

Abs. 1 CoronaVO) orientieren. Soweit danach private Zusammenkünfte zulässig sind, 

ist dies auf gemeinsame Fahrten zu Angeboten der Tages- und Nachtpflege übertrag-

bar. Weitergehende Bestimmungen z.B. aus dem Personenbeförderungsrecht insbe-

sondere für gewerbliche Transportdienstleister bleiben unberührt. 
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III. Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45a SGB XI 

 

Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege führen ihren Betrieb nach § 4 COV KH/P im 

sog. geschützten Regelbetrieb.  

 

 BETRIEBSKONZEPT u.a. 

 

 Voraussetzung für den geschützten Regelbetrieb ist nach § 4 Abs. 2 COV KH/P fer-

ner die Einhaltung eines einrichtungsspezifischen Betriebs-, Raum- und Nutzungs-

konzepts. Vorzuhalten sind darüber hinaus ein Gesundheitskonzept mit Hygiene-, 

Schutz- und Abstandsmaßnahmen, ein angepasstes Personaleinsatzkonzept und ein 

Aufklärungskonzept. Die Konzepte sind unter Berücksichtigung der lokalen Umstände 

z.B. hinsichtlich des Geimpften- und Genesenenanteils, der räumlichen Gegebenhei-

ten und der epidemiologischen Lage zu erstellen. Die COV KH/P sieht keine Be-

schränkung der Gästezahl vor. 

 Die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts30 können als Orientierung herangezo-

gen werden: 

o Bei Kontakten vollständig geimpfter oder genesener Gäste untereinander (ohne 

Anwesenheit ungeimpfter Personen) kann auf das Einhalten des Mindestabstan-

des und das Tragen eines Mundschutzes verzichtet werden. 

o Bei einer hohen Impfquote unter den Gästen können Gruppen- und Gemein-

schaftsaktivitäten auch ohne Einhaltung des Abstandsgebots ermöglicht wer-

den. Idealerweise sollte jedoch ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) getragen wer-

den. Nichtgeimpfte sollten darüber aufgeklärt werden, dass bei Teilnahme ein 

erhöhtes Infektionsrisiko besteht. 

 

 TESTPFLICHT 

 

 Beschäftigte und Gäste unterliegen weder nach § 28b Abs. 2 IfSG noch nach der 

COV KH/P einer Testpflicht. Testungen können jedoch auf der Grundlage der TestV 

nach einem einrichtungsspezifischen Testkonzept durchgeführt und abgerechnet wer-

den. 

 

 SCHUTZMASKEN 

 

 Es gilt keine Maskenpflicht nach der COV KH/P für Beschäftigte oder Gäste. Das Ro-

bert Koch-Institut empfiehlt das generelle Tragen von Mund-Nasen-Schutz (MNS) aus 

                                            
30 Siehe Fn. 3. 



 

20 

Gründen des Risikopersonenschutzes während der Pandemie.31 Soweit arbeits-

schutzrechtliche Bestimmungen für Beschäftigte weitergehende Vorgaben machen 

(z.B. FFP2-Maske), gelten diese Bestimmungen. Das Land Baden-Württemberg hat 

keine Regelungskompetenz für den Arbeitsschutz und kann arbeitsschutzrechtliche 

Bestimmungen nicht im Wege der COV KH/P aushebeln. Für Gäste gelten ebenfalls 

die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts.32 

 

 BETRETUNGSVERBOTE 

 

 Beschäftigte, 

o die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterlie-

gen, 

o die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atem-

not, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, auf-

weisen, oder 

o deren Absonderungspflicht nach § 4 Corona-Verordnung Absonderung inner-

halb der letzten zehn Tage begann und die der Leitung der Einrichtungen keinen 

negativen PCR-Test auf das Coronavirus vorlegen können, 

dürfen die Pflegeeinrichtungen nicht betreten.  

 

Beschäftigte, die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen, 

sollten umgehend Kontakt zu niedergelassenen Ärzten, Betriebsarzt oder dem Ge-

sundheitsamt aufnehmen, die über die Durchführung eines PCR-Tests entscheiden. 

Hat das Gesundheitsamt einen PCR-Test angeordnet oder die/der Beschäftigte sich 

aufgrund der typischen Symptome einem PCR-Test unterzogen, gilt die/der Beschäf-

tigte als krankheitsverdächtige Person und muss sich unverzüglich in Absonderung 

begeben.33 Das Gesundheitsamt kann Ausnahmen von den Vorgaben der CoronaVO 

Absonderung erteilen.34 

 

  

                                            
31 Robert Koch-Institut, aao., S. 6. 
32 Siehe Fn. 3. 
33 §§ 1 Nummer 5, 3 Abs. 1 CoronaVO Absonderung. 
34 § 2 Abs. 3 CoronaVO Absonderung. 
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IV. Ambulante Pflegedienste 

 

  TESTPFLICHT (§ 28b Abs. 2 IfSG) 

 

 Ambulante Pflegedienste fallen unter die Vorgaben des § 28b Abs. 2 Satz 1 Nummer 

2 i.V.m. § 36 Abs. 1 Nummer 7 IfSG; für ambulante Intensivpflegedienste, die ambu-

lante Intensivpflege in Einrichtungen, Wohngruppen oder sonstigen gemeinschaftli-

chen Wohnformen erbringen, gilt dies über § 28b Abs. 2 Satz 1 Nummer 1 i.V.m. § 23 

Abs. 3 Nummer 11 IfSG. 

 Nach § 28b Abs. 2 Satz 1 IfSG dürfen Beschäftigte „die Einrichtung“ nur mit vorheri-

gem negativen Antigentest oder PCR-Test betreten. Die Vorschrift ist dahingehend 

auszulegen, dass die Beschäftigten ihre Arbeit nur nach entsprechender vorheriger 

Testung ausüben dürfen.  

 Nicht immunisierte Beschäftigte dürfen die Einrichtung nur mit vorherigem negativen 

Antigentest oder PCR-Test betreten. Ein Antigen-Schnelltest darf maximal 24 Stun-

den alt sein; ein PCR-Test darf maximal 48 Stunden alt sein. Die Testung hat in der 

Einrichtung als PoC-Antigentest oder als Eigentest mit Überwachung stattzufinden. 

Ein Eigentest in der eigenen Häuslichkeit ist bei nicht immunisierten Beschäftigten 

nicht zulässig. 

 Für geimpfte/genesene Beschäftigte gelten abweichend von § 28b Abs. 2 IfSG die 

Vorgaben der COV KH/P. Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) hat mit Be-

schluss vom 25.11.2021 beschlossen, § 28b Abs. 2 Satz 1 IfSG für immunisierte Be-

schäftigte (vorerst) auszusetzen und gleichzeitig den Bundesgesetzgeber aufgefor-

dert, die Vorgaben des § 28b Abs. 2 IfSG zu überarbeiten. Nach Auffassung der GMK 

ist eine zweimalige Testung pro Woche bei immunisierten Beschäftigten ausreichend. 

 Nach § 4Abs. 6 COV KH/P gilt: 

o immunisierte Beschäftigte unterliegen keiner Testpflicht. 

o Im Vorgriff auf die von der GMK geforderte zweimalige Testung pro Woche, die 

voraussichtlich alsbald in § 28b IfSG geregelt werden wird, wird bereits ab sofort 

eine zweimalige Testung pro Woche empfohlen. 

 

 MASKENPFLICHT (§ 3 Abs. 13 COV KH/P) 

 

 Das Personal von ambulanten Pflegediensten muss während des Dienstes im Rah-

men der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen einen Atemschutz tragen, welcher 

die Anforderungen der Standards FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 oder eines 

vergleichbaren Standards erfüllt, soweit Kontakt zu Klienten besteht. 

 Sofern der Arbeitsschutz weitergehende Vorgaben macht oder z.B. Tragepausen bei 

der Verwendung von Atemschutz vorsieht, sind diese Vorgaben verbindlich. Das 

Land Baden-Württemberg hat keine Regelungskompetenz für den Arbeitsschutz und 
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kann arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen nicht im Wege der COV KH/P aushe-

beln. 

 

 MELDEPFLICHTEN 

 

 Nach § 28b Abs. 3 Satz 6 IfSG sind die Einrichtungen verpflichtet, der zuständigen 

Behörde zweiwöchentlich folgende Angaben in anonymisierter Form zu übermitteln: 

3. Angaben zu den durchgeführten Testungen, jeweils bezogen auf Beschäftigte, 

Bewohnerinnen und Bewohner sowie Besuchspersonen und 

4. Angaben zum Anteil der Beschäftigten sowie Bewohnerinnen und Bewohner, 

die gegen das Coronavirus geimpft sind. 

 

Derzeit sind die Meldungen nach § 28b Abs. 3 IfSG aufgrund Beschlusses der GMK 

vom 25.11.2021 ausgesetzt. Zu den Meldepflichten folgen weitere Informationen, so-

bald alle Verfahrensfragen geklärt sind. 
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V. Besondere Wohnformen für Menschen mit Behinderungen 

 

 

Nach § 3 Abs. 12 CoronaVO Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen (COV KH/P) gel-

ten bestimmte Vorgaben der COV KH/P in besonderen Wohnformen für Menschen mit 

Behinderungen entsprechend, wenn wenn mit Blick auf die körperliche Konstitution der 

Bewohner von einer erhöhten Vulnerabilität der Bewohner ausgegangen werden muss. 

Die Entscheidung hierüber obliegt der Einrichtung 

 

  COV KH/P: gilt nur, wenn erhöhte Vulnerabilität der Bewohnerinnen und Be-

wohner 

 

§ 28b IfSG differenziert nicht nach Vulnerabilität der Bewohnerinnen und Bewohner. 

 

 28b Abs. 2 IfSG gilt losgelöst von der Vulnerabilität der Bewohnerinnen und 

Bewohner 

 

 

 

V.1 BEWOHNER 

 

 Bewohnerinnen und Bewohner gelten nicht als Besucher und unterliegen mithin kei-

ner regelmäßigen Testpflicht nach § 28b Abs. 2 IfSG.  

 Nach § 28b Abs. 2 Satz 7 IfSG sind die Einrichtungen jedoch verpflichtet, ein einrich-

tungsspezifisches Testkonzept zu erstellen. Das Testkonzept soll ausweislich der Ge-

setzesbegründung „Beschäftigte, Besuchspersonen und gepflegte und betreute Per-

sonen umfassen und insbesondere die konkreten Vorgaben dieser Vorschrift zur 

Durchführung von Testungen bei Beschäftigten und Besuchspersonen aufgreifen, 

aber auch die fachlich angemessene Umsetzung weiterer Vorgaben aus der Corona-

Testverordnung (wie die Testung von pflegebedürftigen Personen) enthalten. In den 

Testkonzepten können insbesondere fachliche, personelle, strukturelle und organisa-

torische Rahmensetzungen und Verfahren zur Durchführung von Testungen festge-

legt werden.“ Die Testung asymptomatischer Bewohner im Rahmen des Testkon-

zepts erfolgt auf der Grundlage von § 4 Coronavirus-Testverordnung (TestV). 

 Besteht bei einer Person in der Einrichtung ein konkreter Infektionsverdacht z.B. auf-

grund typischer Symptomatik,  

o erfolgt die Testung der symptomatischen Person als ärztliche Diagnostik nach 

SGB V 
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o können alle asymptomatische Bewohnerinnen und Bewohner losgelöst von den 

Regeltestungen nach § 4 TestV anlassbezogen aufgrund des Ausbruchs nach § 

3 TestV (reihen-)getestet werden. 

 

 

V.2  BESUCHER 

 

 BESUCHERZAHLBESCHRÄNKUNG 

 

 Die COV KH/P sieht keine allgemeine Besucherzahlbeschränkung (mehr) vor.  

 Individuelle Beschränkungen bei Besuchen können sich aus der CoronaVO („Haupt-

verordnung“) ergeben. Die CoronaVO unterscheidet vier Stufen35: 

 

Stufen 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz36 /  

Auslastung Intensivbetten37 

Basisstufe < 1,5 / 250 

Warnstufe 1,5 / 250 

Alarmstufe I 3 / 390 

Alarmstufe II 6 / 450 

 

Private Zusammenkünfte sind abgestuft nach den Stufen zulässig (§ 9 Abs. 1 CoronaVO): 

 

 in der Basisstufe ohne Beschränkung, 

 in der Warnstufe nur mit Angehörigen eines Haushalts und fünf weiteren (nicht im-

munisierten) Personen, 

 in der Alarmstufe I und II nur mit Angehörigen eines Haushalts und einer weiteren 

(nicht immunisierten) Person.  

 

Immunisierte (= genesene oder geimpfte) Personen sowie Personen, die noch nicht das 

18. Lebensjahr vollendet haben oder sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen 

können oder für die keine Impfempfehlung der ständigen Impfkommission besteht, bleiben 

bei der Ermittlung der Personenzahl und des Haushalts unberücksichtigt. 

 

                                            
35 Das Landesgesundheitsamt (LGA) macht den Eintritt der jeweiligen Stufe durch Veröffentlichung im Inter-
net (www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebe-
richt-covid-19) bekannt. Die in der Verordnung geregelten Maßnahmen der jeweiligen Stufe gelten ab dem 
Tag nach der Bekanntmachung. 
36 Stationäre Neuaufnahmen mit COVID-19-Patientinnen und -Patienten pro 100.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. 
37 Landesweite Auslastung der Intensivbetten (AIB) mit COVID-19-Patientinnen und -Patienten. 

http://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19
http://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19
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Für Besuche in besonderen Wohnformen für Menschen mit Behinderungen als private Zu-

sammenkunft i.S.v. § 9 CoronaVO bedeutet dies, dass geimpfte oder genesene Besuche-

rinnen und Besucher in keiner der drei Stufen Besuchsbeschränkungen unterliegen. Was 

unter Immunisierung und Genesung zu verstehen ist, regelt die COVID-19-Schutzmaßnah-

menausnahmeverordnung.38 In der Warnstufe (präziser: ab dem Tag nach Bekanntgabe 

der Warnstufe) sind zeitgleiche Besuche bei Bewohnerinnen oder Bewohnern von höchs-

tens fünf nicht immunisierten Personen zulässig. In der Alarmstufe I und II (präziser: ab 

dem Tag nach Bekanntgabe der Alarmstufe) sind Besuche nur durch eine nicht immuni-

sierte Person zulässig.  

 

Beispiele: 

 

 Das LGA hat die Warnstufe bekannt gegeben. A und C sind beide nicht geimpft und 

wollen ihren Bruder B in der besonderen Wohnform besuchen.  

Dies ist zulässig. In der Warnstufe sind private Zusammenkünfte von einem Haushalt 

(B) und bis zu fünf weiteren (nicht-immunisierten) Personen zulässig.  

 

 Das LGA hat die Alarmstufe bekannt gegeben. A und C sind beide nicht geimpft und 

wollen ihren Bruder B in der besonderen Wohnform besuchen.  

Der gemeinsame Besuch ist unzulässig. In der Alarmstufe sind nur private 

Zusammenkünfte von einem Haushalt (B) und einer weiteren Person zulässig. 

 

 Das LGA hat die Alarmstufe bekannt gegeben. M (nicht geimpft) möchte mit ihren 

Kindern (15 und 17 Jahre – nicht geimpft) ihren Sohn S in der Einrichtung besuchen. 

Der gemeinsame Besuch ist zulässig. Zwar sind in der Alarmstufe nur private 

Zusammenkünfte von einem Haushalt (S) und einer weiteren Person zulässig. Die 

Kinder, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, bleiben bei der Ermittlung 

der Personenzahl und des Haushalts aber unberücksichtigt.  

 

                                            
38 Nach der SchAusnahmV ist eine geimpfte Person eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf 
sie ausgestellten Impfnachweises ist. Ein Impfnachweis ist ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer 
vollständigen Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 (…), wenn die zugrundeliegende Schutz-
impfung mit einem oder mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der Adresse www.pei.de/impf-
stoffe/covid-19 genannten Impfstoffen erfolgt ist, und 
a) entweder aus einer vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der Adresse www.pei.de/impfstoffe/covid-19 
veröffentlichten Anzahl von Impfstoffdosen, die für eine vollständige Schutzimpfung erforderlich ist, besteht 
und seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind oder 
b) bei einer genesenen Person aus einer verabreichten Impfstoffdosis besteht. 
Eine genesene Person eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Genesenen-
nachweises ist. Ein Genesenennachweis ist ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (…), wenn die zugrundeliegende Testung durch eine Labordiagnostik 
mittels Nukleinsäurenachweis (…) erfolgt ist und mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate zurück-
liegt. 
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 Das LGA hat die Alarmstufe am 03.10. bekanntgegeben. Ebenfalls am 03.10. wollen 

A und C – beide nicht geimpft – ihren Bruder B besuchen. 

Dies ist zulässig, weil die in der CoronaVO geregelten Maßnahmen der jeweiligen 

Stufe erst ab dem Tag nach der Bekanntmachung der jeweiligen Stufe gelten. Die 

Beschränkung von privaten Zusammenkünften auf einen Haushalt und eine weitere 

Person in der Alarmstufe gilt mithin erst ab dem 04.10. 

 

 TESTUNG (§ 28b Abs. 2 Satz 1 Nummer 2 i.V.m. § 36 Abs. 1 Nummer 2 IfSG)  

 

 § 28b Abs. 2 IfSG geht als Bundesrecht nach dem Grundsatz "Bundesrecht bricht 

Landesrecht" den Regelungen der COV KH/P vor.  

 Zutritt zur Einrichtung nur mit vorherigem negativen Antigentest oder PCR-Test. Ein 

Antigen-Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein39; ein PCR-Test darf maximal 

48 Stunden alt sein40. 

 Asymptomatische Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr unterliegen nicht 

der Testpflicht; sie gelten als getestete Personen im Sinne der SchAusnahmV.41 

 Die Einrichtungen haben die Testungen im Rahmen ihres Testkonzepts allen Besu-

cherinnen und Besuchern anzubieten.42 Die Tests werden von den Einrichtungen 

selbst beschafft und mit der KVBW abgerechnet.43 

 Besucherinnen und Besucher sind verpflichtet, einen Testnachweis auf Verlangen 

vorzulegen.44 

 Anstelle einer Testung in der Einrichtung kann ein Testnachweis i.S.v. § 2 Nummer 7 

SchAusnahmV über eine außerhalb der Einrichtung vorgenommene Testung vorge-

legt werden; davon unberührt bleibt die Pflicht der Einrichtung, Besucherinnen und 

Besuchern die Testung anzubieten. Zu Testnachweisen i.S.v. § 2 Nummer 7 SchAus-

nahmV zählen Testnachweise über einen Test, der 

o im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch 

Personal, das die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung 

besitzt, erfolgt45,  

 

                                            
39 § 2 Nummer 7 SchAusnahmV. 
40 § 28b Abs. 2 Satz 3 i.V.m. Abs. 1 Satz 2 IfSG. 
41 § 2 Nummer 6 Buchstabe a SchAusnahmV. 
42 § 28b Abs. 2 Satz 8 IfSG. 
43 §§ 4 Abs. 1 Nummer 3, 6 Abs. 4, 7 Abs. 2 TestV. 
44 § 28b Abs. 3 Satz 2 IfSG. 
45 Zu den Anforderungen an Arbeitgebertests: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/re-
daktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/SM_Corona_Information_Tests_Nach-
weise_Arbeitsumfeld_Dienstleistungen_20211102.pdf  

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/SM_Corona_Information_Tests_Nachweise_Arbeitsumfeld_Dienstleistungen_20211102.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/SM_Corona_Information_Tests_Nachweise_Arbeitsumfeld_Dienstleistungen_20211102.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/SM_Corona_Information_Tests_Nachweise_Arbeitsumfeld_Dienstleistungen_20211102.pdf
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Bsp.:  Ein Arbeitnehmer wird im Rahmen einer betrieblichen Testung von 

seinem Arbeitgeber negativ getestet und erhält hierüber einen Test-

nachweis. Mit diesem Testnachweis kann er am gleichen Tag seine 

Tochter in der Einrichtung besuchen. 

 

oder 

o von einem Leistungserbringer nach § 6 Abs. 1 Coronavirus-Testverordnung 

(TestV) vorgenommen oder überwacht wurde. 

 

Bsp.:  Besucher B hat sich am Vormittag im örtlichen Testzentrum testen 

lassen. Mit dem negativen Testnachweis kann sie ihren Sohn in der 

Einrichtung besuchen. 

 Testnachweise für Besucher: Nach Auffassung des Bundesministerium für Gesund-

heit (BMG) können die Einrichtungen Besucherinnen und Besuchern keine 3G-gülti-

gen Testnachweise ausstellen.46 Umgekehrt können Besucherinnen und Besuchern 

keinen Testnachweis i.S.d. SchAusnahmV verlangen. 

 

 HÄNDEDESINFEKTION (§ 3 Abs. 3 COV KH/P) 

 

Besucherinnen und Besucher müssen vor oder beim Betreten der Einrichtung die 

Hände desinfizieren, § 3 Abs. 3 COV KH/P. 

 

  MASKENPFLICHT und MINDESTABSTAND (§ 3 Abs. 4 COV KH/P) 

 

 Besucherinnen und Besucher müssen zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewoh-

ner während des gesamten Aufenthalts einen Atemschutz tragen, welcher die Anfor-

derungen der Standards FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 oder eines vergleich-

baren Standards erfüllt. Für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres ist eine 

medizinische Maske, die die Anforderungen der Norm DIN EN 14683:2019-10 oder 

eines vergleichbaren Standards erfüllt, ausreichend. Atemschutz- und Maskenpflicht 

gelten allerdings nur dann, wenn mit Blick auf die körperliche Konstitution der Bewoh-

nerinnen und Bewohner von einer erhöhten Vulnerabilität der Bewohnerinnen und 

Bewohner ausgegangen werden muss. Die Entscheidung hierüber trifft die Einrich-

tung. 

 Für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr gilt keine Masken- bzw. Atem-

schutzpflicht. 

 Besucherinnen und Besucher müssen einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu an-

deren Personen einhalten. Dies gilt nicht für  

                                            
46 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-covid-19-tests.html  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-covid-19-tests.html
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o Ehegatten, Lebenspartner oder Partner, 

o Personen, die in gerader Linie verwandt sind, oder 

o Geschwister und deren Nachkommen  

einschließlich deren Ehegatten, Lebenspartnern oder Partnern in Bezug auf die be-

suchte Person.  

 Im Bewohnerzimmer von geimpften oder genesenen Bewohnerinnen und Bewohnern 

kann auf die Einhaltung des Mindestabstands (nicht auf das Tragen eines Atemschut-

zes / einer medizinischen Maske) verzichtet werden. 

 

 BESUCH VON INFIZIERTEN BEWOHNERINNEN UND BEWOHNERN  

(§ 3 Abs. 5 COV KH/P) 

 

Der Besuch infizierter oder krankheitsverdächtiger Bewohnerinnen und Bewohnern ist 

grds. nicht zulässig. In begründeten Einzelfällen wie z.B. der Sterbebegleitung kön-

nen aber mit Zustimmung der IfSG-Behörden Ausnahmen zugelassen werden.  

 

 BESUCHSVERBOTE (§ 3 Abs. 6 COV KH/P) 

 

Der Besuch durch Personen, 

 die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterlie-

gen oder  

 die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot, 

neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, aufweisen,  

ist nicht gestattet. 

 

 BESUCHE IN GEMEINSCHAFTSBEREICHEN (§ 3 Abs. 7 COV KH/P) 

 

 In den Gemeinschaftsbereichen der Einrichtungen sind Besuche zulässig. 

 Es ist dabei darauf zu achten, dass der Mindestabstand zwischen Besuchergruppen 

eingehalten wird. 

 

 DATENERFASSUNG (§ 28b Abs. 3 IfSG, § 3 Abs. 8 COV KH/P) 

 

 Die Einrichtungen sind verpflichtet, die Einhaltung der Testvorgabe durch Nachweis-

kontrollen täglich zu überwachen und regelmäßig zu dokumentieren.47 Hierzu darf die 

Einrichtung die personenbezogenen Daten der Besucherinnen und Besucher ein-

schließlich Daten zum Teststatus verarbeiten. 

                                            
47 § 28b Abs. 3 Satz 1 IfSG. 
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 Für ggf. notwendige Kontaktnachverfolgungen sieht § 3 Abs. 8 COV KH/P i.V.m. § 8 

CoronaVO vor, dass die Einrichtungen Vor- und Nachname der Besucherinnen und 

Besucher, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und, soweit vorhanden, 

die Telefonnummer ausschließlich zum Zwecke der Auskunftserteilung gegenüber 

dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach16, 25 IfSG erheben und 

speichern. 

 Die Datenerfassung kann über web-basierte Anwendungen erfolgen. Erfolgt die Be-

sucherregistrierung in Papierform z.B. auf einem von der Einrichtung gestellten Vor-

druck, sollte weiterhin die Angabe der besuchten Personen erfolgen. Dies erleichtert 

die ggf. notwendige Kontaktpersonennachverfolgung. 

 

 ZEITFENSTER FÜR BESUCHE 

 

Das Recht der Bewohnerinnen und Bewohner, im Rahmen der Selbstbestimmung 

über ihre sozialen Kontakte täglich Besuch zu empfangen, gehört zu den verfas-

sungsrechtlich geschützten Rechten. Einschränkungen dieses Rechts sind nur in en-

gen Grenzen unter strenger Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes mög-

lich. Unzulässig ist es, Besuche an einzelnen Tagen auszuschließen oder Besucher-

zahlbeschränkungen aufrechtzuerhalten. 

 

Grundsätzlich zulässig ist es insbesondere mit Blick auf den mit der Zugangskontrolle 

verbundenen personellen Aufwand, Besuchszeitfenster einzurichten. Nach § 28b 

Abs. 3 Satz 1 IfSG sind die Einrichtungen verpflichtet, die Einhaltung der Testvorgabe 

nach § 28b Abs. 2 Satz 1 IfSG täglich zu überwachen und regelmäßig zu dokumen-

tieren. Dies setzt eine aktive Zugangskontrolle voraus; eine passive Kontrolle (Hin-

weis auf Testpflicht und Meldung bei Einrichtung) und ist nicht (mehr) zulässig. Be-

suchszeitfenster müssen mit Blick auf die Grundrechte der Bewohnerinnen und Be-

wohner aber so bemessen sein, dass die soziale Teilhabe der Bewohnerinnen und 

Bewohner effektiv ermöglicht wird. 

 

 

V.3  BESCHÄFTIGTE 

 

 MASKENPFLICHT (§ 3 Abs. 13 COV KH/P) 

 

 In besonderen Wohnformen sieht die COV KH/P keine Maskenpflicht vor. Das Das 

Robert Koch-Institut empfiehlt das generelle Tragen von Mund-Nasen-Schutz (MNS) 

aus Gründen des Risikopersonenschutzes während der Pandemie.  
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 Soweit arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen für Beschäftigte weitergehende Vorga-

ben machen (z.B. FFP2-Maske), gelten diese Bestimmungen. Das Land Baden-Würt-

temberg hat keine Regelungskompetenz für den Arbeitsschutz und kann arbeits-

schutzrechtliche Bestimmungen nicht im Wege der COV KH/P aushebeln. 

  

 TESTUNG (§ 28b Abs. 2 IfSG) 

 

 Nicht immunisierte Beschäftigte dürfen die Einrichtung nur mit vorherigem negativen 

Antigentest oder PCR-Test betreten. Ein Antigen-Schnelltest darf maximal 24 Stun-

den alt sein; ein PCR-Test darf maximal 48 Stunden alt sein. Die Testung hat in der 

Einrichtung als PoC-Antigentest oder als Eigentest mit Überwachung stattzufinden. 

Ein Eigentest in der eigenen Häuslichkeit ist bei nicht immunisierten Beschäftigten 

nicht zulässig. 

 Für geimpfte/genesene Beschäftigte gelten abweichend von § 28b Abs. 2 IfSG die 

Vorgaben der COV KH/P. Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) hat mit Be-

schluss vom 25.11.2021 beschlossen, § 28b Abs. 2 Satz 1 IfSG für immunisierte Be-

schäftigte (vorerst) auszusetzen und gleichzeitig den Bundesgesetzgeber aufgefor-

dert, die Vorgaben des § 28b Abs. 2 IfSG zu überarbeiten. Nach Auffassung der GMK 

ist eine zweimalige Testung pro Woche bei immunisierten Beschäftigten ausreichend. 

o Für immunisierte Beschäftigte gilt derzeit keine Testpflicht. 

o Im Vorgriff auf die von der GMK geforderte zweimalige Testung pro Woche, die 

voraussichtlich alsbald in § 28b IfSG geregelt werden wird, wird bereits ab sofort 

eine zweimalige Testung pro Woche empfohlen. 

 

 BETRETUNGSVERBOTE (§ 5 COV KH/P) 

 

Beschäftigte, 

 die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterlie-

gen, 

 die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot, 

neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, aufweisen, 

oder 

 deren Absonderungspflicht nach § 4 Corona-Verordnung Absonderung innerhalb 

der letzten zehn Tage begann und die der Leitung der Einrichtungen keinen ne-

gativen PCR-Test auf das Coronavirus vorlegen können, 

dürfen die Pflegeeinrichtungen nicht betreten. 
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Beschäftigte, die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen, 

sollten umgehend Kontakt zu niedergelassenen Ärzten, Betriebsarzt oder dem Ge-

sundheitsamt aufnehmen, die über die Durchführung eines PCR-Tests entscheiden.48 

Hat das Gesundheitsamt einen PCR-Test angeordnet oder die/der Beschäftigte sich 

aufgrund der typischen Symptome einem PCR-Test unterzogen, gilt die/der Beschäf-

tigte als krankheitsverdächtige Person und muss sich unverzüglich in Absonderung 

begeben.49 Das Gesundheitsamt kann Ausnahmen von den Vorgaben der CoronaVO 

Absonderung erteilen.50 

 

Im Einzelfall können Beschäftigte bei Vorliegen typischer Symptome nach sorgfältiger 

Abwägung durch die Einrichtungsleitung bis zur endgültigen Symptomabklärung in 

der Einrichtung nach vorherigem negativen Antigen-Schnelltest tätig werden, wenn 

andernfalls die Versorgung nicht aufrechterhalten werden kann.  

 

 

V.4 EXTERNE (§ 28b Abs. 2 IfSG, § 3 Abs. 9 COV KH/P) 

 

 Der Zutritt von externen Personen – hierzu zählen z.B. Ärztinnen, Physiotherapeutin-

nen, und Handwerker51 – ist mit Zustimmung der Leitung der Einrichtung gestattet. 

Hierbei ist selbstverständlich darauf zu achten, dass die Zustimmung nicht willkürlich 

verweigert werden kann, sondern den (Grund-)Rechten der Bewohnerinnen und Be-

wohner (u.a. Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen, Religionsaus-

übung) Rechnung getragen wird. 

 Im Falle der Gewährung des Zutritts sind geeignete Vorkehrungen zum Infektions-

schutz zu treffen. 

 Zutritt zur Einrichtung nach § 28b Abs. 2 Satz 1 IfSG nur mit vorherigem negativen 

Antigentest oder PCR-Test. Ein Antigen-Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt 

sein52; ein PCR-Test darf maximal 48 Stunden alt sein53. 

 Die Einrichtungen haben die Testungen im Rahmen ihres Testkonzepts allen exter-

nen Personen anzubieten. 

 Anstelle einer Testung in der Einrichtung kann ein Testnachweis i.S.v. § 2 Nummer 7 

SchAusnahmV über eine außerhalb der Einrichtung vorgenommene Testung vorge-

legt werden; davon unberührt bleibt die Pflicht der Einrichtung, Besucherinnen und 

                                            
48 Siehe hierzu das Flussschema des RKI „Maßnahmen und Testkriterien bei COVID-19-Verdacht 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Massnahmen_Verdachtsfall_Infogra-
fik_DINA3.pdf?__blob=publicationFile  
49 §§ 1 Nummer 5, 3 Abs. 1 CoronaVO Absonderung. 
50 § 2 Abs. 3 CoronaVO Absonderung. 
51 Externe Personen i.S.d. COV KH/P sind zugleich Besucher i.S.v. § 28b Abs. 2 IfSG. 
52 § 2 Nummer 7 SchAusnahmV. 
53 § 28b Abs. 2 Satz 3 i.V.m. Abs. 1 Satz 2 IfSG. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Massnahmen_Verdachtsfall_Infografik_DINA3.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Massnahmen_Verdachtsfall_Infografik_DINA3.pdf?__blob=publicationFile


 

32 

Besuchern die Testung anzubieten. Zu Testnachweisen i.S.v. § 2 Nummer 7 SchAus-

nahmV zählen Testnachweise über einen Test, der 

o im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch 

Personal, das die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung 

besitzt, erfolgt,  

 

Bsp.:  Physiotherapeut P wird im Rahmen einer betrieblichen Testung von 

seinem Arbeitgeber negativ getestet und erhält hierüber einen Test-

nachweis. Mit diesem Testnachweis kann er am gleichen Tag eine 

Klientin in der Einrichtung aufsuchen. 

 

oder 

o von einem Leistungserbringer nach § 6 Abs. 1 Coronavirus-Testverordnung 

(TestV) vorgenommen oder überwacht wurde. 

 

Bsp.:  Physiotherapeutin P hat sich am Vormittag im örtlichen Testzentrum 

testen lassen. Mit dem negativen Testnachweis kann sie ihre Klienten 

in Einrichtungen aufsuchen. 

 Für externe Personen, die ihrerseits einer Testpflicht nach § 28b Abs. 2 IfSG unterlie-

gen, kann nach Auffassung des Sozialministeriums ein Testnachweis der nach § 28b 

Abs. 2 IfSG verpflichteten Einrichtung akzeptiert werden. 

 

Bsp.:  A ist bei einem ambulanten Pflegedienst angestellt und erbringt am-

bulante Pflegeleistungen in besonderen Wohnformen. A wird täglich 

bei Dienstbeginn durch den ambulanten Pflegedienst nach § 28b 

Abs. 2 IfSG getestet. Losgelöst von einem formellen Testnachweis 

i.S.d. SchAusnahmV kann die Testung durch den ambulanten Pflege-

dienst für den Zutritt zu besonderen Wohnformen akzeptiert werden. 

Eine Testung, die den Vorgaben des § 28b Abs. 2 IfSG genügt, ist er-

folgt.  

 

 Testnachweise für externe Personen: Nach Auffassung des Bundesministerium für 

Gesundheit (BMG) können die Einrichtungen Besucherinnen und Besuchern keine 

3G-gültigen Testnachweise ausstellen.54 Umgekehrt können Besucherinnen und Be-

suchern keinen Testnachweis i.S.d. SchAusnahmV verlangen. Aus Sicht des Sozial-

ministeriums ist es aber weiterhin vertretbar, wenn ein Pflegeheim bspw. einem Phy-

siotherapeut einen (informellen) Testnachweis für weitere Besuche in Pflegeheimen 

                                            
54 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-covid-19-tests.html  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-covid-19-tests.html
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ausstellt, um Mehrfachtestungen am Tag zu vermeiden. Es liegt im Ermessen der 

Einrichtungen, ob sie solche Testnachweise akzeptieren. 

 

 Die Einrichtungen haben die Testungen im Rahmen ihres Testkonzepts allen exter-

nen Personen anzubieten. 

 Externe Personen sind verpflichtet, einen Testnachweis auf Verlangen vorzulegen.55 

 Externe Personen müssen vor oder beim Betreten der Einrichtung die Hände desinfi-

zieren. 

 Externe Personen müssen zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner während 

des gesamten Aufenthalts einen Atemschutz tragen, welcher die Anforderungen der 

Standards FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 oder eines vergleichbaren Stan-

dards erfüllt. Die Atemschutzpflicht gilt allerdings nur dann, wenn mit Blick auf die kör-

perliche Konstitution der Bewohnerinnen und Bewohner von einer erhöhten Vulnera-

bilität der Bewohnerinnen und Bewohner ausgegangen werden muss. Die Entschei-

dung hierüber trifft die Einrichtung. 

 Für das Aufsuchen von Bewohnerinnen und Bewohnern, die mit dem Coronavirus in-

fiziert sind oder bei denen ein begründeter Infektionsverdacht besteht, gilt das vorhe-

rige Zustimmungserfordernis durch die nach dem Infektionsschutzgesetz zuständigen 

Behörden nicht. Selbstredend sind infizierte oder krankheitsverdächtige Bewohnerin-

nen und Bewohner nur in unabweisbaren Fällen aufzusuchen (z.B. ärztliche Versor-

gung, Seelsorge). 

 Externen Personen, die  

o einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegen 

oder 

o typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot, 

neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, aufweisen,  

ist der Zutritt nicht gestattet. 

 Für die Datenerhebung gelten die gleichen Bestimmungen wie für die Datenerhebung 

von Besucherinnen und Besuchern. 

 

 

V.5  VERANSTALTUNGEN und SOZIALE KONTAKTE INNERHALB DER EINRICH-

TUNGEN 

 

Für Veranstaltungen unter Beteiligung externer Gäste (z.B. Konzerte, Theateraufführun-

gen) gelten vorrangig die Bestimmungen des § 28b Abs. 2 IfSG und ergänzend die (Min-

dest-)Vorgaben aus § 3 und § 10 CoronaVO wie bspw. 2Gplus in der Alarmstufe II.  

 

                                            
55 § 28b Abs. 3 Satz 2 IfSG. 
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Wer eine Veranstaltung abhält, hat ein Hygienekonzept zu erstellen und eine Datenverar-

beitung durchzuführen. 

 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmern dürfen in der Basis- und Warnstufe nur nach vorhe-

rigem negativen Antigentest oder PCR-Test die Einrichtung betreten.56 Ein Antigen-

Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein; ein PCR-Test darf maximal 48 Stunden alt 

sein. In der Alarmstufe gilt 2G, in der Alarmstufe II 2Gplus. Anstelle von medizinischen 

Masken sollte ein Atemschutz mit FFP2-Standard oder vergleichbarem Standard getragen 

werden. 

 

Für soziale Kontakte innerhalb der Einrichtungen bleiben die Empfehlungen des Ro-

bert-Koch-Instituts57 maßgeblich: 

 

Grundsätzlich sollte bei Kontakten der Bewohnerinnen und Bewohner untereinander bzw. 

bei gemeinschaftlichen Aktivitäten die Basismaßnahmen (AHA+L) beachtet werden. An-

passungen können erfolgen in Abhängigkeit vom individuellen Impfstatus der Bewohnerin-

nen und Bewohner, der Impfquote in der Einrichtung und vor dem Hintergrund, dass regel-

mäßige Reihentestungen bei den Bewohnerinnen und Bewohnern durchgeführt werden.  

 Bei Kontakten von Bewohnerinnen und Bewohnern mit vollständigem Impfschutz 

bzw. gültigem Genesenenstatus untereinander (ohne Anwesenheit ungeimpfter Per-

sonen einschließlich ungeimpfter Mitarbeiter) kann auf das Einhalten des Mindest-

abstandes und auf das Tragen eines Mundschutzes verzichtet werden. Bitte beach-

ten, dass zur Aufrechterhaltung des Impfschutzes bei mehr als 6 Monate zurücklie-

gender Impfung eine Auffrischimpfung erforderlich ist. 

 Bei hoher Impfquote* (einschließlich Auffrischimpfung) unter den Bewohnerinnen 

und Bewohnern können wohnbereichsübergreifende Gemeinschaftsaktivitäten auch 

ohne Einhaltung des Mindestabstandes ermöglicht werden. Idealerweise sollte je-

doch ein MNS getragen werden. Nichtgeimpfte sollten den Mindestabstand einhal-

ten und einen MNS tragen, da bei Teilnahme ein erhöhtes Infektionsrisiko für sich 

selbst als auch für die anderen Bewohner besteht. 

 In Ausbruchssituationen können jedoch unabhängig vom Impf- und Genesenensta-

tus weitreichende Beschränkungen von Gemeinschaftsaktivitäten erforderlich wer-

den. 

 

*  Die Impfquote unter Bewohnerinnen und Bewohnern sollte möglichst bei >=90% 

liegen. Die Impfquote stellt jedoch keinen harten Cut-off dar, sondern sollte unter 

                                            
56 § 28b Abs. 2 Satz 1 IfSG. 
57 Robert Koch-Institut: Prävention und Management von COVID-19 in Alten- und Pflegeeinrichtungen und 
Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen, S. 39: https://www.rki.de/DE/Con-
tent/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.pdf?__blob=publicationFile  
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.pdf?__blob=publicationFile
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Berücksichtigung der lokalen Umstände z.B. hinsichtlich des Genesenenanteils, 

der räumlichen Gegebenheiten und der epidemiologischen Lage gehandhabt 

werden. Im Hinblick auf den im Zeitverlauf abnehmenden Impfschutz wird bei 

Personen mit länger als 6 Monate zurückliegender Grundimmunisierung zur Auf-

rechterhaltung eines hohen Immunschutzes eine Auffrischimpfung empfohlen. 

 

 

V.6 GASTRONOMISCHE ANGEBOTE 

 

Für gastronomische Angebote (z.B. Mittagstische oder Tagescafés) gelten die Vorgaben 

aus § 16 CoronaVO. Sofern gastronomische Angebote in der Einrichtung selbst angeboten 

werden – d.h. zur Inanspruchnahme des Angebots die Einrichtung betreten werden muss – 

gilt vorrangig § 28b Abs. 2 IfSG: danach darf die Einrichtung unabhängig von Impf- oder 

Genesenenstatus nur nach vorherigem negativen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test be-

treten werden.  

 

 

V.7  MELDEPFLICHTEN 

 

Nach § 28b Abs. 3 Satz 6 IfSG sind die Einrichtungen verpflichtet, der zuständigen Be-

hörde zweiwöchentlich folgende Angaben in anonymisierter Form zu übermitteln: 

3. Angaben zu den durchgeführten Testungen, jeweils bezogen auf Beschäftigte, Be-

wohnerinnen und Bewohner sowie Besuchspersonen und 

4. Angaben zum Anteil der Beschäftigten sowie Bewohnerinnen und Bewohner, die 

gegen das Coronavirus geimpft sind. 

 

Derzeit sind die Meldungen nach § 28b Abs. 3 IfSG aufgrund Beschlusses der GMK 

vom 25.11.2021 ausgesetzt. Zu den Meldepflichten folgen weitere Informationen, so-

bald alle Verfahrensfragen geklärt sind. 
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Auszug § 28b IfSG 

 

(1) … 

(2) Arbeitgeber, Beschäftigte und Besucher in den folgenden Einrichtungen und Unternehmen dür-

fen diese nur betreten, wenn sie getestete Personen im Sinne des § 2 Nummer 6 der COVID-19-

Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) sind und 

einen Testnachweis mit sich führen: 

1. Einrichtungen und Unternehmen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 mit der Maßgabe, dass Vorsorge- 

und Rehabilitationseinrichtungen auch dann umfasst sind, wenn dort keine den Krankenhäusern 

vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, und 

2. Einrichtungen und Unternehmen nach § 36 Absatz 1 Nummer 2* und 7**. 

In oder von den in Satz 1 genannten Einrichtungen und Unternehmen behandelte, betreute, ge-

pflegte oder untergebrachte Personen gelten nicht als Besucher im Sinne des Satzes 1. Absatz 1 

Satz 2 gilt entsprechend. Für Arbeitgeber und Beschäftigte, die geimpfte Personen oder genesene 

Personen im Sinne des § 2 Nummer 2 oder Nummer 4 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnah-

menverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) sind, kann die zugrunde liegende Tes-

tung auch durch Antigen-Tests zur Eigenanwendung ohne Überwachung erfolgen. Eine Testung 

nach Absatz 1 Satz 2 muss für Arbeitgeber und Beschäftigte, die geimpfte Personen oder gene-

sene Personen im Sinne des § 2 Nummer 2 oder Nummer 4 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) sind, höchstens zweimal pro 

Kalenderwoche wiederholt werden. Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. Die in Satz 1 genann-

ten Einrichtungen und Unternehmen sind verpflichtet, ein einrichtungs- oder unternehmensbezoge-

nes Testkonzept zu erstellen. Im Rahmen des Testkonzepts haben sie Testungen auf eine Infek-

tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 für alle Beschäftigten und Besucher anzubieten. 

(3) Alle Arbeitgeber sowie die Leitungen der in Absatz 2 Satz 1 genannten Einrichtungen und Un-

ternehmen sind verpflichtet, die Einhaltung der Verpflichtungen nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 

Satz 1 durch Nachweiskontrollen täglich zu überwachen und regelmäßig zu dokumentieren. Alle 

Arbeitgeber und jeder Beschäftigte sowie Besucher der in Absatz 2 Satz 1 genannten Einrichtun-

gen und Unternehmen sind verpflichtet, einen entsprechenden Nachweis auf Verlangen vorzule-

gen. Soweit es zur Erfüllung der Pflichten aus Satz 1 erforderlich ist, darf der Arbeitgeber sowie die 

Leitung der in Absatz 2 Satz 1 genannten Einrichtungen und Unternehmen zu diesem Zweck per-

sonenbezogene Daten einschließlich Daten zum Impf-, Sero- und Teststatus in Bezug auf die 

Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) verarbeiten. Die Daten dürfen auch zur Anpassung des 

betrieblichen Hygienekonzepts auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung gemäß den §§ 5 und 6 

des Arbeitsschutzgesetzes verwendet werden, soweit dies erforderlich ist. § 22 Absatz 2 des Bun-

desdatenschutzgesetzes gilt entsprechend. Die zuständige Behörde kann von jedem Arbeitgeber 

sowie von den Leitungen der in Absatz 2 Satz 1 genannten Einrichtungen und Unternehmen die 

zur Durchführung ihrer Überwachungsaufgabe erforderlichen Auskünfte verlangen. Die in Absatz 2 

Satz 1 genannten Einrichtungen oder Unternehmen sind verpflichtet, der zuständigen Behörde 

zweiwöchentlich folgende Angaben in anonymisierter Form zu übermitteln: 
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1. Angaben zu den durchgeführten Testungen, jeweils bezogen auf Personen, die in der Einrich-

tung oder dem Unternehmen beschäftigt sind oder behandelt, betreut oder gepflegt werden oder 

untergebracht sind, sowie bezogen auf Besuchspersonen und 

2. Angaben zum Anteil der Personen, die gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft sind, je-

weils bezogen auf die Personen, die in der Einrichtung oder dem Unternehmen beschäftigt sind o-

der behandelt, betreut oder gepflegt werden oder untergebracht sind. 

Die in Absatz 2 Satz 1 genannten Einrichtungen oder Unternehmen dürfen den Impf- und Teststa-

tus der Personen, die dort behandelt, betreut oder gepflegt werden oder untergebracht sind, erhe-

ben; diese Daten dürfen nur zur Beurteilung der Gefährdungslage in der Einrichtung oder dem Un-

ternehmen im Hinblick auf die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) und zur Vorbereitung der 

Berichterstattung nach Satz 7 verarbeitet werden. Die nach Satz 3 und nach Satz 8 erhobenen Da-

ten sind spätestens am Ende des sechsten Monats nach ihrer Erhebung zu löschen; die Bestim-

mungen des allgemeinen Datenschutzrechts bleiben unberührt. 

 

 

*§ 36 Abs. 1 Satz 2 Nummer 2: nicht unter § 23 Absatz 5 Satz 1 fallende voll- oder teilstationäre 

Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Men-

schen oder vergleichbare Einrichtungen. 

 

** § 36 Abs. 1 Satz 2 Nummer 7: nicht unter § 23 Absatz 5 Satz 1 fallende ambulante Pflegedienste 

und Unternehmen, die den Einrichtungen nach Nummer 2 vergleichbare Dienstleistungen anbieten; 

Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne von § 45a Absatz 1 Satz 2 des Elften Buches Sozi-

algesetzbuch zählen nicht zu den Dienstleistungen, die mit Angeboten in Einrichtungen nach Num-

mer 2 vergleichbar sind. 
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Auszug CoronaVO Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen 

 

CoronaVO Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen 

 

Vom 24. August 2021 

(in der ab 17. November 2021 gültigen Fassung 

 

§ 1 

Anwendungsbereich 

 

Diese Verordnung gilt für: 

1. Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 3 bis 5 des Infektionsschutzgesetzes 

(IfSG), 

2. stationäre Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf oder mit Behinde-

rungen, Einrichtungen der Kurzzeitpflege, von einem Anbieter verantwortete ambulant betreute 

Wohngemeinschaften nach dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz sowie stationäre und teilstatio-

näre Einrichtungen der Straffälligen- und Wohnungslosenhilfe und ambulant betreute Wohnprojekte 

der Wohnungslosenhilfe; ausgenommen sind stationäre und teilstationäre Einrichtungen der Straf-

fälligen- und Wohnungslosenhilfe sowie ambulant betreute Wohnprojekte der Wohnungslosenhilfe, 

sofern in diesen oder in abgegrenzten Bereichen dieser Einrichtungen ausschließlich Personen un-

tergebracht sind, die aufgrund ihres Alters und Gesundheitszustands nicht dem vulnerablen Perso-

nenkreis zuzuordnen sind, 

3. Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege im Sinne des § 71 des Elften Buchs Sozialgesetz-

buch (SGB XI), 

4. Betreuungs- und Unterstützungsangebote im Vor- und Umfeld von Pflege, insbesondere  

a) Angebote nach § 45c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB XI in Verbindung mit § 6 Absatz 1 der Un-

terstützungsangebote-Verordnung (UstA-VO), insbesondere  

aa) Betreuungsgruppen für Personen mit überwiegend kognitiven Einschränkungen, beispielsweise 

demenziell erkrankte pflegebedürftige Menschen und 

bb) Angebote zur Unterstützung im Alltag wie Freizeitausfahrten für behinderte und pflegebedürf-

tige Menschen, 

b) Initiativen des Ehrenamtes nach § 45c Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB XI in Verbindung mit § 7 

UstA-VO und 

c) Angebote der Selbsthilfe nach § 45d SGB XI in Verbindung mit § 8 UstA-VO und 

5. Pflegeschulen, Schulen für Gesundheitsfachberufe und Fachschulen für Sozialwesen in der Res-

sortzuständigkeit des Sozialministeriums, Weiterbildungs- und Fortbildungsstätten der Pflege- und 

Gesundheitsfachberufe sowie Schulen für Tätigkeiten im Rettungsdienst. 

Sie gilt für ambulante Pflegedienste mit Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI, soweit diese in  

den folgenden Vorschriften ausdrücklich genannt werden. 
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§ 2 

(…) 

 

§ 3 

Regelungen für Einrichtungen nach § 1 Nummer 2 und ambulante Pflegedienste 

 

(1) Der Zutritt zu Einrichtungen nach § 1 Nummer 2 ist nach Maßgabe der Absätze 2 bis 14 zuläs-

sig. 

(2) Der Zutritt von Besuchern zu stationären Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstüt-

zungsbedarf ist nur mit einem maximal 24 Stunden zuvor erfolgten negativen Antigen-Schnelltest 

oder einem maximal 48 Stunden zuvor erfolgten negativen PCR-Test gemäß § 5 Absatz 4 Corona-

VO zulässig. Die Testpflicht entfällt  

1. bei einer asymptomatischen Person, die im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 

CoronaVO immunisiert ist,  

2. bei einer Person, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder noch nicht einge-

schult ist, sowie 

3. bei Schülerinnen oder Schülern zwischen dem siebten und 12. Lebensjahr während des regulä-

ren Schulbetriebs, wobei die Glaubhaftmachung in der Regel durch ein entsprechendes Ausweis-

dokument zu erfolgen hat. 

Die Einrichtungen haben den Besuchern die Durchführung von Antigen-Schnelltests anzubieten.  

(3) Besucher müssen vor oder beim Betreten der Einrichtung die Hände desinfizieren. Die Einrich-

tung hat dafür Desinfektionsspender im Eingangsbereich zur Verfügung zu stellen. 

(4) Besucher müssen während des gesamten Aufenthalts in der stationären Einrichtung für Men-

schen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf einen Atemschutz tragen, welcher die Anforderungen 

der Standards FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 oder eines vergleichbaren Standards erfüllt; 

für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres ist eine medizinische Maske, die die Anforde-

rungen der Norm DIN EN 14683:2019-10 oder eines vergleichbaren Standards erfüllt, ausreichend. 

Eine Ausnahme von der Maskenpflicht des Satz 1 gilt 

1. für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr, 

2. für Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer medizinischen Maske 

oder eines Atemschutzes aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist, wo-

bei die Glaubhaftmachung gesundheitlicher Gründe in der Regel durch eine ärztliche Bescheini-

gung zu erfolgen hat, 

3. sofern das Tragen einer Maske oder eines Atemschutzes aus ähnlichen gewichtigen und unab-

weisbaren Gründen im Einzelfall unzumutbar oder nicht möglich ist oder  

4. ein anderweitiger mindestens gleichwertiger Schutz für andere Personen gegeben ist. 

Besucher müssen einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten. Dies gilt 

nicht für Ehegatten, Lebenspartner oder Partner, Personen, die in gerader Linie verwandt sind, und 

Geschwister und deren Nachkommen einschließlich deren Ehegatten, Lebenspartnern oder Part-
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nern, jeweils in Bezug auf die besuchte Person. Die Leitung der Einrichtung kann Ausnahmen zu-

lassen, insbesondere im Rahmen der Sterbebegleitung oder zur Unterstützung von Bewohnern bei 

der Nahrungsaufnahme. Im Bewohnerzimmer von immunisierten Bewohnern im Sinne des § 4 Ab-

satz 1 Satz 1 und Absatz 2 CoronaVO kann auf die Einhaltung des Mindestabstands nach Satz 3 

verzichtet werden. 

(5) Der Besuch von Bewohnern, die mit dem Coronavirus infiziert sind oder bei denen ein begrün-

deter Infektionsverdacht besteht, ist nur in Ausnahmefällen wie beispielsweise der Sterbebeglei-

tung mit Zustimmung der nach dem Infektionsschutzgesetz zuständigen Behörde und unter Einhal-

tung weiterer gebotener Schutzmaßnahmen wie beispielsweise dem Tragen von Schutzkitteln zu-

lässig. 

(6) Der Besuch durch Personen, 

1. die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegen, oder 

2. die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot, neu  

auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, aufweisen, ist nicht gestattet. 

(7) In den Gemeinschaftsbereichen der Einrichtungen sind Besuche zulässig. 

(8) Die Leitung der Einrichtung hat ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber 

dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach §§ 16 und 25 IfSG Daten bei den Besu-

chern gemäß § 8 CoronaVO zu erheben und zu speichern. 

(9) Der Zutritt von externen Personen zu den in § 1 Nummer 2 genannten Einrichtungen aus sonsti-

gen, insbesondere beruflichen Gründen ist mit Zustimmung der Leitung der Einrichtung gestattet. 

Im Falle der Gewährung des Zutritts sind geeignete Vorkehrungen zum Infektionsschutz zu treffen. 

In stationären Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf gelten Absatz 2, 

Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 Satz 1 und Satz 2, Absatz 6 sowie Absatz 8 entsprechend. Von der 

Durchführung eines vorherigen Antigen-Schnelltests oder eines PCR-Tests im Sinne des § 5 Ab-

satz 4 CoronaVO ausgenommen sind externe Personen, deren Zutritt zur Einrichtung zur Aufrecht-

erhaltung des Betriebs der Einrichtung oder für die psychosoziale oder körperliche Gesundheit der 

Bewohner zwingend erforderlich ist, sofern ein maximal 24 Stunden zuvor erfolgter Antigen-

Schnelltest oder ein maximal 48 Stunden zuvor erfolgter PCR-Test gemäß § 5 Absatz 4 CoronaVO 

aus unaufschiebbaren Gründen nicht vorgenommen werden kann. Von der Durchführung eines An-

tigen-Schnelltests oder eines PCR-Tests gemäß § 5 Absatz 4 CoronaVO sind auch Einsatzkräfte 

von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Katastrophenschutz ausgenommen, deren Zutritt zur 

Erfüllung eines Einsatzauftrages notwendig ist. 

(10) Tritt in Einrichtungen nach § 1 Nummer 2 ein Infektionsfall mit dem Coronavirus auf, ist das 

weitere Vorgehen mit dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt abzustimmen. Die Besuchsregelun-

gen nach den Absätzen 2 bis 8 sowie die Zutrittsrechte nach Absatz 9 können erforderlichenfalls 

durch die nach dem Infektionsschutzgesetz zuständige Behörde eingeschränkt oder ausgesetzt 

werden. 

(11) Über die in den Einrichtungen geltenden Besuchsregelungen ist durch die Einrichtung in einer 

vor Zutritt gut sichtbaren Weise zu informieren. 
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(12) In Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen sowie Einrichtungen und Wohnprojekte der 

Straffälligen- und Wohnungslosenhilfe gelten die Absätze 2, 4 und 9 Satz 3 entsprechend, wenn 

mit Blick auf die körperliche Konstitution der Bewohner von einer erhöhten Vulnerabilität der Be-

wohner ausgegangen werden muss. Die Entscheidung hierüber obliegt der Einrichtung. 

(13) Das Personal von stationären Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbe-

darf sowie von ambulanten Pflegediensten hat im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Bestim-

mungen einen Atemschutz, welcher die Anforderungen der Standards FFP2 (DIN EN 149:2001), 

KN95, N95 oder eines vergleichbaren Standards erfüllt, zu tragen, soweit Kontakt zu Bewohnern 

besteht; Schutzmaßnahmen aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen bleiben unberührt.  

(14) Das nicht-immunisierte Personal im Sinne von § 5 Absatz 1 CoronaVO von stationären Ein-

richtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf und ambulanten Pflegediensten hat 

sich arbeitstäglich einem Antigen-Schnelltest in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus zu 

unterziehen. Für immunisierte Personen im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 CoronaVO 

von stationären Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf kann die Test-

frequenz auf einmal pro Woche reduziert werden. In begründeten Fällen kann das örtliche zustän-

dige Gesundheitsamt Ausnahmen von der Testpflicht zulassen. Der Test-, Impf- oder Genesenen-

nachweis ist jeweils auf Verlangen der Leitung der Einrichtung vorzulegen; die Einrichtungen oder 

die ambulanten Pflegedienste haben die erforderlichen Testungen zu organisieren  

 

§ 4 

Regelungen für Einrichtungen nach § 1 Nummer 3 und Angebote nach § 1 Nummer 4 

 

(1) Der Betrieb von Einrichtungen nach § 1 Nummer 3 und Angeboten nach § 1 Nummer 4 ist nach 

Maßgabe der Absätze 2 bis 5 zulässig. 

(2) Voraussetzung für den geschützten Regelbetrieb ist die Einhaltung eines einrichtungsspezifi-

schen Betriebs-, Raum- und Nutzungskonzepts. Vorzuhalten sind darüber hinaus ein Gesundheits-

konzept mit Hygiene-, Schutz- und Abstandsmaßnahmen, ein angepasstes Personaleinsatzkon-

zept und ein Aufklärungskonzept. 

(3) Die Leitung der Einrichtung hat die Zahl der Nutzer zu reduzieren, wenn die Einhaltung des Ge-

sundheitskonzepts zur Sicherstellung eines ausreichenden Infektionsschutzes dies erfordert. 

(4) Die Teilnahme am Betrieb durch Personen, 

1. die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegen oder 

2. die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot, neu  

auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, aufweisen, 

ist nicht gestattet. 

(5) Der Zutritt von externen Personen zu den in § 1 Nummer 3 genannten Einrichtungen und in § 1 

Nummer 4 genannten Angeboten aus sonstigen, insbesondere beruflichen Gründen ist mit Zustim-

mung der Leitung der Einrichtung gestattet. Im Falle der Gewährung des Zutritts sind geeignete 

Vorkehrungen zum Infektionsschutz zu treffen. 
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(6) Das nicht-immunisierte Personal im Sinne des § 5 Absatz 1 Satz 1 CoronaVO von Einrichtun-

gen der Tages- und Nachtpflege hat sich arbeitstäglich einem Antigen-Schnelltest in  

Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus zu unterziehen. Für immunisierte Personen im Sinne 

von § 5 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 CoronaVO kann die Testfrequenz auf einmal pro Woche re-

duziert werden. In begründeten Fällen kann das örtliche zuständige Gesundheitsamt Ausnahmen 

von der Testpflicht zulassen. Der Test-, Impf- oder Genesenennachweis ist jeweils auf Verlangen 

der Leitung der Einrichtung vorzulegen; die Einrichtungen haben die erforderlichen Testungen zu 

organisieren. 

 

§ 5 

Betretungsverbot für Personal, Regelung zur Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung und 

des Pflegebetriebs 

 

In den Einrichtungen nach § 1 Nummern 1 bis 3 und Angeboten nach § 1 Nummer 4 tätige Perso-

nen, 

1. die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegen, 

2. die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot, neu auftreten-

der Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, aufweisen, oder 

3. deren Absonderungspflicht nach § 4 Corona-Verordnung Absonderung innerhalb der  

letzten zehn Tage begann und die der Leitung der Einrichtungen keinen negativen PCR-Test auf 

das Coronavirus vorlegen können, 

dürfen die Einrichtungen und die Angebotsstätte nicht betreten. 

 

§ 5a 

(…) 

 

§ 6 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 IfSG handelt, wer vorsätzlich oder fahr-

lässig entgegen 

1. § 2 Absatz 3 oder § 3 Absatz 6 einem Besuchsverbot zuwider handelt; 

2. § 2 Absatz 5 Satz 1, § 2 Absatz 10 Satz 3 in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1, § 3 Absatz  

2, § 3 Absatz 4 oder § 3 Absatz 9 Satz 3 in Verbindung mit Absatz 2 oder 4 eine Einrichtung ohne 

negativen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test gemäß § 5 Absatz 4 CoronaVO oder ohne Atem-

schutz betritt, 

3. § 2 Absatz 10, § 3 Absatz 9 oder § 4 Absatz 5 eine der dort jeweils genannten Einrichtungen o-

der ein Angebot ohne Zustimmung der Leitung der Einrichtung betritt; 

4. § 4 Absatz 4 einem Teilnahmeverbot zuwider handelt; 

5. § 5 einem Betretungsverbot zuwider handelt. 


